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1 Einleitung 

„Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur 

unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates.“
1
 

Es sind Worte wie diese, die wohl am besten die Notwendigkeit einer staatsfreien 

Presse in einem freiheitlich demokratischen Staat, wie Deutschland, widerspie-

geln. Eine privat organisierte, staatskritische und aufklärende Presselandschaft, in 

der die vielfältigsten Meinungen zu unterschiedlichsten Vorgängen und Ereignis-

sen verbreitet werden, ist grundlegende Voraussetzung für einen gesunden öffent-

lichen Meinungsbildungsprozess in einer modernen Demokratie des 21. Jahrhun-

derts. Unverzichtbarer Teil dieser öffentlichen Meinungsbildung muss jedoch 

auch die Bereitstellung von Informationen staatlicher Einrichtungen und Instituti-

onen sein. Seit sich Menschen in staatlichen Strukturen organisieren, ist es ele-

mentare Aufgabe des Staates, mit seinen Bürgern zu kommunizieren und in einen 

Dialog zu treten. Die Art, wie diese Informationsversorgung stattfinden soll, hat 

sich im Laufe der Jahrhunderte allerdings weiterentwickelt und gipfelt in den heu-

tigen multimedialen Informationsmöglichkeiten, die den Bürgern von staatlicher 

Seite zu vielfältigsten Themen bereitgestellt werden.  

Neben den zahlreichen politischen Apps der verschiedenen Parteien, Instagram- 

und Facebook-Seiten staatlicher Aufgabenträger und Livestreams aktueller politi-

scher Debatten im Plenum des Bundestages, wirkt das seit dem 18. Jahrhundert 

existierende und von kommunaler Seite verbreitete Amtsblatt eher antiquiert.
2
 

Dieses ursprünglich der reinen amtlichen Informationsvermittlung dienende, zu-

meist monatlich erscheinende Blatt, wird daher von zahlreichen Kommunen schon 

seit Jahrzehnten immer mehr zu einer Art „Stadtzeitung“ entwickelt, um nicht 

gänzlich an Bedeutung zu verlieren. Durch die Ergänzung umfangreicher redakti-

oneller Artikel und einem moderner gestalteten Layout, versuchen die Kommunen 

das angestaubte Image ihrer Amtsblätter wieder aufzubessern. Permanent wach-

sende Anzeigenteile in den Blättern sollen eine Beibehaltung der kostenlosen Ver-

teilung an alle Einwohner, trotzgeringen Gemeindebudgets, weiterhin ermögli-

chen. Diese Entwicklung, im Bereich des kommunalen Pressewesens, birgt jedoch 

                                                 
1BVerfG, BVerfGE 20, 162, Rn. 36. 
2Vgl. Kremmer, Die rechtliche Problematik des kommunalen Pressewesens, S. 19; Ricker, Verfassungsrecht-

liche Problematik, AfP 1981, S. 321. 
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ein enormes Konfliktpotenzial, denn sie macht eines deutlich: Im 21. Jahrhundert 

setzt der Staat, genau wie die freie Presse auch, auf das Instrument der Informati-

onsverbreitung als zentrales Steuerungsinstrument.
3
 

Der Staatbefördert sich damit, am Beispiel des Amtsblattes, in eine Konkurrenz-

stellung zur freien Presse und bedroht somit deren, durch immer weniger nachge-

fragte Printmedien, ohnehin gefährdete Existenzgrundlage. Diese Konkurrenzsitu-

ation, insbesondere hinsichtlich der Eigendarstellung des Staates und der Fremd-

darstellung des Staates durch die freien Medien, besteht bereits seit jeher, gipfelt 

aber in der heutigen Zeit in gerichtlichen Auseinandersetzungen über die Frage, 

ob und inwieweit der Staat an der öffentlichen Kommunikation teilhaben darf und 

inwieweit diese Konkurrenzstellung auch in wettbewerbsrechtlicher Art Konse-

quenzen haben muss.
4
 

In diesem Zusammenhang hat der BGH mit seinem Urteil zum Crailsheimer 

Stadtblatt eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen gefällt. Zwar 

handelt es sich bei dem Urteil um eine Einzelfallentscheidung und im Fall des von 

der Großen Kreisstadt Crailsheim vertriebenen Crailsheimer Stadtblattes, um ein 

Pararadebeispiel staatlicher Kompetenzüberschreitung. Dennoch bieten die Fest-

stellungen des BGH reichlich Zündstoff für eine große Anzahl weiterer Streitig-

keiten zwischen staatlichen Stellen und freien Presseverlagen, die es im Folgen-

den aufzuarbeiten und zu analysieren gilt. Können nun Grenzen staatlicher Öffent-

lichkeitsarbeit klar gezogen werden oder bleibt die Beurteilung darüber, ob eine 

Gemeinde mit ihrem Amtsblatt gegen das, im Grundrecht der Pressefreiheit ver-

ankerte, Prinzip der Staatsferne der Presse verstößt, weiter eine auslegungsbedürf-

tige uneinheitliche Einzelfallentscheidung? 

Die Anwendbarkeit der Feststellungen der aktuellen Rechtssprechung wird ab-

schließend am Beispiel des Mitteilungs- und Amtsblatts der Gemeinde Weinböhla 

untersucht. Ist das Problem eines immer stärker mit Lokalzeitungen konkurrieren-

den gemeindlichen Amtsblattes vielleicht größer und weit verbreiteter, als bisher 

angenommen? Lässt es sich selbst am Beispiel der nur knapp 10.500 Einwohner
5
 

zählenden Gemeinde Weinböhla nachweisen? 

                                                 
3 Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 4/2016, S. 293. 
4 Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 4/2016; S. 293. 
5https://www.weinboehla.de/weinboehla/content/8/20120608083929.asp, aufgerufen am 02.02.2020, 18:09 

Uhr. 

https://www.weinboehla.de/weinboehla/content/8/20120608083929.asp
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2 Historische Entwicklung der Rechtssprechung 

2.1 Das Gebot der Staatsferne der Presse – „Die liberale Phase“ 

Das Urteil vom BGH zum Crailsheimer Stadtblatt ist längst nicht der erste 

Rechtsstreit hinsichtlich der Spannungen zwischen privat verlegenden Pressever-

lagen und der öffentlichen Hand. Allein das vorgenannte Stadtblattselbstwird seit 

1968 vertrieben und wurde schon damals umgehend zum Gegenstand eines 

Rechtsstreites zwischen der freien Lokalzeitung „Hohenloher Tagblatt“ und der 

Stadt Crailsheim
6
. Das Hauptaugenmerk lastete damals noch auf der, in den Au-

gen des klagenden Tagblattes, unzulässigen Aufnahme eines Anzeigenteils in ein 

öffentliches Amtsblatt und eine so entstehende Wettbewerbssituation mit der 

Stadt Crailsheim. Nach Durchlaufen des Rechtsweges entschied damals jedoch 

der BGH, unter Hinweis auf die Gemeindeordnung Baden-Württembergs, dass es 

legitime Aufgabe der Gemeinde sei, das allgemeine Interesse an der Gemeinde-

verwaltung durch redaktionelle Beiträge über kommunale Angelegenheiten zu 

fördern und dies auch über einen aufgenommenen Anzeigenteil im Amtsblatt zu 

finanzieren.
7
 Die vom BGH verfolgte Rechtssprechung folgte damals auch der 

durch Erlass des Ministers des Inneren des Landes Baden-Württembergs vom 16. 

August 1967 vertretenen Rechtsauffassung und nahm auf diese Bezug. 

2.2 Anfänge der wettbewerbsrechtlichen Betrachtungsweisen 

Ein Meilenstein in der komplexen Auslegung des Grundrechts der allgemeinen 

Pressefreiheit des Artikels 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, als Marktverhaltensre-

gelung im wettbewerbsrechtlichen Sinne, stellt das Urteil des BGH aus dem Jahr 

2011 zur kostenlosen Verteilung der Postwurfsendung „Einkauf Aktuell“ dar. Da-

rin wurde erstmals ausführlich dazu Stellung genommen, inwiefern dem verfas-

sungsrechtlichen Gebot der Staatsferne, im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen 

Beurteilung von Geschehnissen, eine entscheidende Wirkung zukomme. Der 

BGH bestimmte das Gebot der Staatsferne der Presse damals explizit als Markt-

verhaltensregelung im Sinne des Wettbewerbsrechts
8
. 

Nachdem somit mehrere Jahrzehnte lang aus Sicht der Kommunen eine relativ 

liberale höchstrichterliche Rechtssprechung, in punkto redaktioneller Ausgestal-

                                                 
6 Vgl. BGH, GRUR 1973, 530 – Crailsheimer Stadtblatt. 
7 Vgl. BGH, GRUR 1973, 530, Rn. 16. 
8 Vgl. BGH, GRUR 2012, 519, Rn. 7,11. 
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tung der Amtsblätter verfolgt wurde, gab der BGH den freien Presseverlagen mit 

dem Einkauf Aktuell- Urteil eine neue, aussichtsreichere Grundlage für ein Vorge-

hen gegen die Kommunen an die Hand. Diese konnten sich in ihren rechtlichen 

Argumentationen nun zunehmend auf das Wettbewerbsrecht stützen und folglich 

die von der öffentlichen Hand ausgehende Konkurrenz beklagen. 

2.3 Das Grundsatzurteil im Fall des Stadtblattes Crailsheim 

Die in diesem Zusammenhang erste maßgebliche höchstrichterliche Entscheidung 

war das erneute Urteil des BGH´s zum Stadtblatt Crailsheim im Dezember 2018. 

Darin nahmen die Richter ausführlich, sowohl zum verfassungsrechtlich und 

kompetenzrechtlich begründeten Gebot der Staatsferne, Stellung, als auch zu des-

sen wettbewerbsrechtlichen Auswirkungen. Der BGH wandte sich von seiner ur-

sprünglichen, liberalen Betrachtungsweise kommunaler Pressearbeit ab und setzte 

den institutionellen Schutz der Presse über die eigenverantwortlich wahrgenom-

mene Aufgabe der Einwohnerinformation seitens der Gemeinden
9
. Damit reagier-

te er auf die zunehmend ausufernde redaktionelle Aufbereitung kommunaler Pres-

seprodukte durch die Gemeinden und folgte auch den Ausführungen der Vorins-

tanzen in diesem Fall.
10

 

2.4 Die vollständige Verdrängung kommunaler Pressearbeit? – 

Folgen des „Crailsheim-Urteils“ 

Nachdem nun das „höchstrichterliche Pendel“ zu Gunsten der freien Presseverlage 

ausschlug, gingen diese nun weiter gegen die kommunalen Amtsblätter vor.
11

 Ih-

nen gingen die getroffenen Entscheidungen zum rechtlich zulässigen Inhalt der 

kommunalen Amtsblätter nicht weit genug. Neben dem Verbot redaktionell aufbe-

reiteter Artikel, forderten sie nun auch noch das Verbot der öffentlichen Bericht-

erstattung über die in den Gemeinden ansässigen Vereine und Kirchgemeinden.
12

 

Dem schob das OLG Stuttgart mit seinem Urteil im Mai 2019 einen Riegel vor, 

indem es betonte, die im vorgenannten BGH-Urteil getroffenen Entscheidungen, 

hinsichtlich zulässiger und unzulässiger kommunaler Berichterstattung, dürften 

nicht dazu führen, dass private Presseverlage nun sämtliche Amtsblätter, die in 

                                                 
9 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 18-25, 35. 
10 Vgl. vorgehend LG Ellwangen, Urteil vom 28. Juli 2016 – 10 O 17/16 und OLG Stuttgart, Urteil vom 03. 

Mai 2017 – 4 U 160/16. 
11 Vgl. LG Ellwangen, Urteil vom 25. August 2017 – 10 O 19/17 und OLG Stuttgart, Urteil vom 29. Mai 

2019 – 4 U 180/17. 
12 Vgl. OLG Stuttgart Urteil vom 29. Mai 2019 – 4 U 180/17, Rn. 4-11. 



5 
 

einzelnen Beiträgen das Gebot der Staatsferne missachteten, verbieten lassen kön-

nen.
13

 

Eine Revision vor dem BGH wurde im Urteil ausdrücklich ausgeschlossen.
14

 Es 

bleibt daher abzuwarten, wie sich die Rechtssprechung bezüglich der kommuna-

len Informationsangebote weiterentwickeln wird. Insbesondere das, im November 

2019 zu Gunsten des privaten Presseverlages entschiedene, Verfahren der „Ruhr-

Nachrichten“ gegen das Online-Angebot der Stadt Dortmund, in dem die aktuell 

online angebotenen kommunalen Presseprodukte Streitgegenstand sind, ist dabei 

von erheblicher Bedeutung. Es stellt bundesweit das erste Urteil dar, indem über 

ein Online-Informationsangebot einer Kommune entschieden wurde.
15

 Gerade auf 

diesem, sich immer stärker entwickelnden Gebiet der kommunalen Pressearbeit, 

wird auch die Rechtssprechung zu den klassischen kommunalen Amtsblättern in 

Printform weiterhin enorme Bedeutung entfalten, allen voran das BGH Urteil vom 

20. Dezember 2018 zum Stadtblatt Crailsheim. 

3 Das Gebot der Staatsferne – Selbstverständnis und Anwen-

dungsbereich bei gemeindlichen Publikationen 

3.1 Pressebegriff 

Der allgemeine Pressebegriff definiert sich als Gesamtheit von, in einem „zur 

Massenherstellung geeigneten Vervielfältigungsverfahren hergestellten und zur 

Verbreitung bestimmten Schriften, besprochenen Tonträgern, bildlichen Darstel-

lungen mit und ohne Schrift, Bildträgern und Musikalien mit Text oder Erläute-

rungen.“
16

, die einmalig oder periodisch wiederkehrend verbreitet werden
17

. Dies 

umfasst sowohl die klassischen Erscheinungsformen, wie Bücher, Zeitungen, 

CD´s und Internetartikel, als auch ungewöhnlichere Presseprodukte wie Handzet-

tel oder Plakate. Das Institut der Presse ist in einem demokratischen Staat elemen-

tarer Bestandteil einer funktionierenden Willensbildung. Sie ermöglicht den Bür-

gern ein selbstverantwortliches Handeln und Denken, indem sie die Informationen 

von öffentlichem Interesse beschafft und verbreitet, zu Ereignissen oder Entschei-

                                                 
13 Vgl. OLG Stuttgart Urteil vom 29. Mai 2019 – 4 U 180/17 Rn. 97-105. 
14 Vgl. OLG Stuttgart Urteil vom 29. Mai 2019 – 4 U 180/17, Rn. 168. 
15 Vgl. https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/lg-dortmund-internet-auftritt-der-stadt-dortmund-darf-kein-

presseaehnliches-informationsangebot-enthalten , aufgerufen am 10.02.2020, 17:34 Uhr, Artikel vom 11. 

November 2019 zum Urteil des LG Dortmund vom 08.11.2019 – 3 O 262/17. 
16 SächsPresseG § 7 Abs. 1. 
17 SächsPresseG § 7 Abs. 1 und 4. 

https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/lg-dortmund-internet-auftritt-der-stadt-dortmund-darf-kein-presseaehnliches-informationsangebot-enthalten
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/lg-dortmund-internet-auftritt-der-stadt-dortmund-darf-kein-presseaehnliches-informationsangebot-enthalten
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dungen Stellung nimmt oder Kritik übt.
18

 So sieht auch das Bundesverfassungsge-

richt in der Presse ein „als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinanderset-

zung“ wirkendes Institut, welches „die Bürger im Prozess der öffentlichen Wil-

lensbildung zu informieren und die Ausübung hoheitlicher Befugnisse durch den 

Staat zu kontrollieren“
19

 habe. Sie legt damit den Grundstein für eine staatsfreie, 

offene Willensbildung, die vom Volk zu den Staatsorganen erfolgt und gilt des-

halb umgangssprachlich oft auch als sogenannte „vierte Gewalt“ im Staat.
20

 Um 

diese, für das Wesen der Demokratie unabdingbare, öffentliche Aufgabe wahr-

nehmen zu können, bedarf es allerdings eines starken gesetzlichen Schutzes der 

Presse vor äußeren Einwirkungen gerade im Hinblick auf staatliche Einflussnah-

me. 

3.2 Pressefreiheit 

Durch das Grundrecht der Pressefreiheit wird unter Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des 

Grundgesetztes der Bundesrepublik Deutschland
21

 diesem besonderen Schutzbe-

dürfnis Rechnung getragen. Als sogenanntes subjektives Abwehrrecht, beschränkt 

es den Staat in seinem Einwirken auf den Bürger, also das grundrechtsberechtigte 

Individuum.
22

 Der persönliche Schutzbereich der Pressefreiheit ist umfassend. 

Das heißt, dass sowohl jede im Pressewesen tätige natürliche, als auch juristische 

Person im Geltungsbereich des deutschen Grundgesetztes durch dieses Recht ge-

schützt wird.
23

 Der sachliche Schutzbereich umfasst mithin alle zur Presse gehö-

renden Erzeugnisse, unabhängig ihres Inhalts oder gar deren Qualität, vom Pro-

zess der Informationsbeschaffung bis zur Informationsverbreitung.
24

 Damit wer-

den den im Pressewesen tätigen Personen und Organisationen nicht nur 

Freiheitsrechte zugestanden, sondern aus objektiv-rechtlicher Sichtweise auch das 

Institut der Presse als solches geschützt.
25

 

                                                 
18 Vgl. § 3 SächsPresseG. 
19 Vgl. BVerfG, BVerfGE 20, 162, Rn. 36. 
20 Vgl. BVerfG, BVerfGE 20, 162, Rn. 36-39. 
21 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 15,18. 
22 Vgl. BVerfG, BVerfGE 7, 198, Rn. 24. 
23 Art. 19 Abs. 1 S. 1,3 GG. 
24 Vgl. BVerfG, BVerfGE 20, 162, Rn. 36-39. 
25 Vgl. BVerfG, BVerfGE 10, 118, Rn. 42. 



7 
 

3.3 Einführung in die Staatsferne der Presse 

3.3.1 Wesen und Ziele einer staatsfernen Presse 

Als wichtigstes Wesensmerkmal der freien Presse ist das Postulat der Staatsferne 

zu betrachten.
26

 Dieses aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetztes abgelei-

tete Gebot, begrenzt die staatlichen Spielräume auf dem Gebiet der Presse, um 

sowohl die im Bereich der Presse tätigen Unternehmen, als auch die Bürger vor 

staatlicher Einflussnahme zu schützen.
27

 Gefahr geht dabei nicht nur von der un-

mittelbaren Einflussnahme des Staates in Form einer „Staatspresse“ aus, sondern 

vielmehr soll auch einer mittelbaren Einflussnahme des Staates auf die Medien-

landschaft vorgebeugt werden.
28

 Diese mittelbare Einflussnahme entsteht maß-

geblich auf Grund der erhöhten Glaubwürdigkeit staatlicher Mitteilungen, bezie-

hungsweise Veröffentlichungen, insbesondere bei konfliktträchtigen Rechtsmate-

rien.
29

 Eine Verbreitung und Etablierung einer Art „staatlichen Meinung“
30

 zu 

Sachverhalten soll aber gerade, auch im Hinblick auf die Geschehnisse der deut-

schen Geschichte, insbesondere zu Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft
31

, 

verhindert werden. Daraus folgt das Gebot einer besonderen Neutralität staatlicher 

Informationsverbreitung, welche insbesondere dadurch sichtbar wird, dass sich 

staatliche Institutionen im Bewusstsein ihres erhöhten Beeinflussungspotenzials, 

hinsichtlich Art, Umfang und Frequenz der Öffentlichkeitsarbeit, in Zurückhal-

tung üben müssen.
32

 

3.3.2 Vernachlässigter Lokaljournalismus –Rechtfertigung einer 

staatlichen Erfüllungsverantwortung auf dem Gebiet der 

Presse? 

Betrachtet man das im Grundgesetz verankerte Prinzip der Staatsferne, allein aus 

seinem Anspruch heraus, den öffentlichen Kommunikationsprozess schützen und 

eine staatlich gelenkte Meinungsbildung verhindern zu wollen, so lässt sich zu-

nächst nicht erkennen, inwiefern diese Motive ein derartiges Konfliktpotenzial in 

sich tragen. Dass dieses existiert, zeigt sich jedoch in der Tatsache, dass es seit 

                                                 
26 Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 261. 
27 Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 262. 
28 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn.18a; Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 263. 
29 VG Hannover, Beschluss vom 22. Februar 2019 – 6B 5193/18, Juris, Rn.162. 
30 Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 262. 
31Vgl. Müller-Franken, Verfassungsgarantie, AfP 02/2019, S. 107. 
32Vgl. Kühling, [in:] BeckOK-InfoMedienR, Art 5 GG, Rn. 54; zitiert in BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 31. 
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Jahren zwischen Vertretern des freien Pressewesens und den Kommunen zum 

Streit um die Veröffentlichung kommunaler Amtsblätter kommt. 

Im Hinblick auf den sich vollziehenden Wandel in der Medienlandschaft, weg von 

den Printmedien, hin zu verstärkten Onlineangeboten, vernachlässigen Pressever-

lage zunehmend die lokale, journalistische Berichterstattung. Diese Informations-

lücke erzeugt in der Bevölkerung jedoch immer öfter das Gefühl, den Kontakt und 

die Teilhabe am öffentlichen Leben, den politischen Entscheidungsträgern und 

deren Entscheidungen, zu verlieren, sodass sich immer mehr Kommunen ge-

zwungen sehen, diese Informationslücken durch eigene Angebote zu schließen. 

Nach außen hin werden diese zusätzlichen Presseangebote, seitens der Gemein-

den, mit einer Art „Erfüllungsverantwortung“ des Staates im Falle des Versagens 

der freien Presse
33

 begründet, aus der Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 28 

Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz heraus legitimiert
34

 und für den Erhalt einer funktio-

nierenden staatlichen Öffentlichkeitsarbeit als notwendig erachtet. Praktisch er-

folgt dies durch die Erweiterung desklassischen Amtsblattes um einen redaktio-

nellen Teil. 

3.3.3 Der Aufbau eines Amtsblattes und dessen Auswirkungen 

auf die private Presse 

Das „klassische“ und rechtlich nicht zu beanstandende Amtsblatt beinhaltet aus-

schließlich den sogenannten amtlichen Teil.
35

 Dieser enthält ausnahmslos amtli-

che Mitteilungen und Bekanntmachungen der Kommune, Satzungsänderungen 

oder Informationen über Personalveränderungen im Stadt-/ Gemeinderat. Außer-

dem dürfen Gemeinden, im Zuge einer staatlichen Gefahrenabwehr, amtliche 

Warnungen und Hinweise an die Einwohnerschaft verbreiten.
36

 Im Hinblick auf 

die vorgenannten Rechtsstreitigkeiten zwischen Presse und Kommunen bildet 

dieser Teil des Amtsblattes jedoch nicht den eigentlichen Streitgegenstand
37

, da 

seitens der privaten Presseverlage derartige Informationen in ihren eigenen Pro-

dukten nur in Ausnahmefällen thematisiert werden und die Gemeinden diese In-

                                                 
33 Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 4/2016, S.299. 
34Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 21f., 32.  
35Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S. 293, 296 und BGH, GRUR 2019, 189, 

Rn.37. 
36 § 11 Abs. 1 SächsGemO. 
37Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S. 300. 
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formationen unstrittig im Rahmen ihrer zulässigen öffentlichen Aufgabenerfül-

lung wahrnehmen.
38

 

Dagegen führt der immer öfter ergänzte redaktionelle Teil der Amtsblätter zu ei-

ner seitens des Pressewesens als „Verdrängungswettbewerb“
39

 wahrgenommenen 

Situation, in welcher der Staat dem Institut der freien Presse als schier übermäch-

tiger Gegner gegenüberzustehen scheint. Grund dafür ist die Ausgestaltung der 

erweiterten Amtsblätter mit redaktionell aufbereiteten Artikeln zu Aktivitäten und 

Geschehnissen innerhalb der Gemeinde, sowie die teilweise Mitfinanzierung der 

Amtsblätter durch Steuergelder. So wird über aktuelle Sportveranstaltungen oder 

Erfolge ortsansässiger Vereine berichtet, aber auch zu allgemeinen Ereignissen, 

wie beispielsweise dem Ausbau der lokalen Infrastruktur, Stellung genommen. 

Die privaten Anbieter kostenpflichtiger Zeitschriften sehen in derartigen Veröf-

fentlichungen mehr und mehr ein Konkurrenzprodukt zu ihren eigenen, ohnehin 

im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung an Bedeutung verlierenden, Print-

produkten. 

Doch gerade die Auswirkungen der erweiterten Amtsblätter auf die Bürger müs-

sen hierbei Beachtung finden. So bestehen bei aufwendig redaktionell ausgestalte-

ten Amtsblättern einzelner Kommunen die Bedenken, dass diese meist kostenlos 

verteilten Produkte, den kostenpflichtig angebotenen Produkten der privaten Pres-

severlage vorgezogen werden.
40

 Die daraus hervorgehende Gefahr besteht dann  

in einer zunehmend durch staatliche Presseprodukte geformten, öffentlichen Mei-

nungsbildung und der sich so unbewusst entwickelnden „Staatspresse“
41

, die dann 

maßgeblichen Anteil am öffentlichen Meinungsbildungsprozess hätte. 

Fraglich ist daher, inwieweit das zu wahrende Gebot der Staatsfreiheit der Presse 

objektiv betrachtet, normativ festgeschrieben ist und inwieweit staatliche Öffent-

lichkeitsarbeit überhaupt stattfinden darf. Im Hinblick auf eine mögliche Wettbe-

werbssituation mit der freien Presse, muss festgestellt werden, ob sich Staat und 

private Presseverlage überhaupt in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander be-

                                                 
38 Die kompetenzrechtliche Zulässigkeit ergibt sich aus der jeweiligen Gemeindeordnung des entsprechenden 

Bundeslandes, am Beispiel sächsischer Kommunen aus § 11 SächsGemO. 
39 Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP04/2016,S.299. 
40 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 40. 
41 Vgl. im Umkehrschluss aus Gersdorfs Feststellung, mit dem Begriff der „Staatspresse“ dürfe eben gerade 

nicht die zulässige staatliche Öffentlichkeitsarbeit betituliert werden; Gersdorf, Staatliche Kommunikationstä-

tigkeit, AfP 4/2016, S. 294. 
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finden und falls dies der Fall sein sollte, inwieweit den freien Presseverlagen ein 

rechtliches Vorgehen dagegen möglich ist. 

4 Das Gebot der Staatsferne – Kompetenzrechtliche Beurteilung 

4.1 Verfassungsrechtliche Beurteilung 

4.1.1 Die Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 28 Absatz 2 Satz 

1 Grundgesetz 

4.1.1.1 Wesen und Ausprägungen der Selbstverwaltungsgarantie 

Das Gebot der Staatsferne ist verfassungsrechtlich aus dem Spannungsfeld zwi-

schen dem Gebot der Freiheit der Presse aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundge-

setz einerseits und der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden gemäß Artikel 

28 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz als Kompetenznorm andererseits, zu entwi-

ckeln.
42

 Die Gemeinden sind als juristische Person des öffentlichen Rechts in 

Form einer kommunalen Gebietskörperschaft selbst nicht grundrechtsberechtigt, 

soweit sie in Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben handeln, da sie insoweit aus-

schließlich im Rahmen der festgelegten und zugewiesenen Kompetenzordnungen 

agieren dürfen.
43

 Die den Gemeinden aus der Selbstverwaltungsgarantie zugewie-

sene Staatsleitungsaufgabe beinhaltet als grundlegenden Bestandteil auch die 

staatliche Teilnahme an der öffentlichen Kommunikation.
44

 So schützt Artikel 28 

Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz nicht nur die Institution der Gemeinde als solche, 

sondern verpflichtet sie gleichzeitig dazu, die Politik „hinsichtlich getroffener 

Maßnahmen und künftiger Vorhaben, angesichts bestehender oder sich abzeich-

nender Probleme, sowie die sachgerechten, objektiv gehaltenen Informationen, 

über den Bürger unmittelbar betreffende Fragen und wichtige Vorgänge auch au-

ßerhalb oder weit im Vorfeld der eigenen gestaltenden politischen Tätigkeit“
45

 

aufzuarbeiten und aufzuzeigen. Damit erfüllen die Gemeinden zugleich eine iden-

titätsstiftende Funktion, indem sie die Bevölkerung mit wichtigen Informationen 

des aktuellen Staatsgeschehens versorgen, wodurch wiederum eine zwischen Bür-

ger und Staat angestrebte Diskussions- und Kommunikationskultur
46

 überhaupt 

                                                 
42Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 4/2016, S. 295. 
43 BVerfG, NVwZ 2007, 1420, Rn. 12: „Als, die Gemeinden verpflichtende Kompetenznormen außerhalb des 

Verfassungsrechts, sind insbesondere die jeweiligen Landesverfassungen der Bundesländer, sowie die jewei-

ligen Gemeindeordnungen zu nennen.“ 
44 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 24. 
45Vgl. BVerfG, BVerfGE 138, 102, Rn. 40. 
46 Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 265. 
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erst möglich gemacht und somit ein wichtiger Grundstein für eine vom Volk aus-

gehenden Demokratie gelegt wird.
47

 

Die Übertragung öffentlicher Aufgaben vom Bund auf die Länder und Kommu-

nen erfolgt dabei nicht lediglich aus dem Zweck heraus, staatliche Aufgaben unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verteilen (vertikale Aufgabenverteilung), 

sondern vielmehr sollen Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit der Bürger 

gestärkt und die staatliche Macht dezentralisiert werden.
48

  

„Kommunale Selbstverwaltung lebt von Identifikation und Partizipation, was 

ohne Information und Kommunikation nicht möglich ist.“
49

 

4.1.1.2 Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

Die den Kommunen übertragene Selbstverwaltungsgarantie berechtigt somit 

grundsätzlich dazu, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen 

der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“
50

 und die Ortsgemeinschaft da-

durch mit allgemein bedeutsamen Informationen zu versorgen. Unter Beachtung 

des speziellen kommunalpolitischen Mandats, welches explizit von einem allge-

meinpolitischen Mandat zu unterscheiden ist
51

, dürfen „allgemein bedeutsame“ 

Tatsachen nicht nur unerhebliche Auswirkungen auf das Leben und die Entwick-

lung der örtlichen Gemeinschaft, sowie das Verständnis der Kommunalpolitik 

haben und damit nicht lediglich „allgemein interessierend“ sein.
52

 Dabei konkreti-

siert das Verfassungsrecht keine explizit zulässigen oder unzulässigen Kommuni-

kationsinhalte, sondern schafft eher eine Beurteilungsgrundlage, unter deren Be-

achtung gemeindliche Kommunikationsinhalte im Einzelfall auf ihre Zulässigkeit 

zu prüfen sind. 

Unter den „Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ werden auf dem Gebiet 

der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit sämtliche Berichterstattungen, die aus der 

Ortsgemeinschaft heraus entstanden sind, oder die auf diese einen besonderen 

                                                 
47 Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 4/2016, S. 295;Katz, Lokalzeitungen, DÖV 

04/2019, S.265. 
48 Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S.265. 
49Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 265;Magen, Die Garantie kommunaler Selbstverwaltung, JuS 

2006, 404ff.; BVerwG, Urteil vom 27. Mai 2009 – 8 C 10/08, Juris, Rn. 25-30. 
50 BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 25. 
51BVerfG, BVerfGE 79, 127, Rn. 40-43. 
52Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S.266; Kunze/Schmidt, GemO BW, § 20 Rn. 2. 
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Bezug oder besonderen Einfluss haben, subsumiert.
53

 Die Ausgestaltung und Um-

setzung dieser öffentlichen Aufgabe, in Form der Auswahl der geeigneten Kom-

munikationswege, obliegt dabei den Gemeinden.
54

 Die gestalterische Freiheit der 

gewählten Kommunikationsmittel ist dagegen beschränkt. Zum einen verbietet 

das Grundrecht der freien, privaten Presse eine redaktionelle Aufmachung der 

staatlichen Medien, zum anderen bilden die geltenden kompetenzrechtlichen 

Normen ein enges Korsett für die gestalterische Freiheit der gemeindlichen Publi-

kationen. In jedem Fall muss die potenzielle Gefährdung der freien Presse, auch 

im Zuge der Wahrnehmung der den Gemeinden zustehenden Staatsleitungsaufga-

be, ausgeschlossen werden. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung darf da-

her nicht als eine Art „gemeindliche Pressefreiheit“
55

 verstanden werden, sondern 

vielmehr als das Recht der Gemeinden, staatliche Aufgaben eigenverantwortlich 

zu erfüllen. Das sich so immer deutlicher abzeichnende Postulat der staatsfreien 

Presse beschränkt die staatliche Öffentlichkeitsarbeit somit auf eine sachliche In-

formationsvermittlung zwischen Staat und Bürger.
56

 

4.1.1.3 Die Selbstverwaltungsgarantie als Grundlage für eine er-

weiterte staatliche Öffentlichkeitsarbeit? 

Nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben darf aber die bereits erwähnte Entwick-

lung der freien Presseerzeugnisse. Die Abkehr vom Lokaljournalismus öffnet ge-

rade in ländlicheren Regionen eine Informationslücke, die die staatliche Aufgabe 

der breit gestreuten Informationsversorgung aller Bürger gefährdet. Vorgenannte 

Identifikation und Partizipation der Bürger mit den Werten, Normen und Zielen 

des Staates können sich ohne die nötigen Informationen nicht entwickeln.
57

 Derar-

tige „blinde Flecke“ in der breiten Informationsversorgung, begünstigen die Be-

einflussbarkeit der Bürger durch Populismus und sorgen für eine Spaltung inner-

halb der Bevölkerung. Sinn und Zweck eines, die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung schützenden Gesetzes, wie dem Grundgesetz, kann es nicht sein, 

sehenden Auges derartige Ausgrenzungen von Bevölkerungsgruppen aus dem 

öffentlichen Meinungsbildungsprozess zu akzeptieren. So kann es den Gemeinden 

nicht zur Last gelegt werden, wenn sie versuchen, ihrer öffentlichen Aufgabe 

                                                 
53 Vgl. BVerfG, BVerfGE 79, 127, Juris, Rn. 59. 
54Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S.295. 
55Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S.267. 
56Vgl. BGH,GRUR 2019, 189, Rn. 21, 24;Sachs/Bethge, GG, Art. 5 Rn. 80; Maunz/Dürig/Grabenwarter, 

GG,Art. 5 Abs. 1 Rn. 375 f. 
57 Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 263. 
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möglichst gerecht zu werden und sämtliche Bevölkerungsteile am öffentlichen 

Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. Eine begrenzte, zurückhaltende Erweite-

rung der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit zur Schließung derartiger Informati-

onslücken, um Berichte über „Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“, ist 

deshalb bisher auch nicht beanstandet worden.
58

 

Auf das Grundrecht der Pressefreiheit können sich die wesensmäßig grundrechts-

unfähigen Gemeinden nicht berufen. Im Rahmen ihrer zugewiesenen Kompeten-

zen darf in Ausübung der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit dennoch eine gewisse 

staatliche Selbstdarstellung stattfinden.
59

 Oftmals als Gegenpol zu der pressemä-

ßigen Fremddarstellung, kann hier den Bürgern seitens der staatlichen Stellen das 

eigene Handeln ergänzend erklärt oder zu relevanten Themen Stellung genommen 

werden und so zum einen die Kommunikation zwischen Staat und Bürgern ge-

stärkt und zum anderen auch eine konstruktive, sachliche Diskussionskultur etab-

liert werden.
60

 

4.2 Gesetz- und Verordnungsrecht (Beispielhaft für sächsische 

Gemeinden) 

In Deutschland ist die Ausgestaltung und Regelung der Medienlandschaft im Zu-

ständigkeitsbereich der jeweiligen Bundesländer angesiedelt. Maßgebend sind 

daher für die Gemeinden neben den jeweiligen länderspezifischen Gemeindeord-

nungen auch die entsprechenden Landespressegesetze. Diese dienen im Rahmen 

der Betrachtung der Staatsfreiheit der Presse als Konkretisierung zu den allgemein 

geltenden verfassungsrechtlichen Grundsätzen und können daher länderspezifi-

sche Unterschiede aufweisen. 

4.2.1 Das Sächsische Pressegesetz 

Betrachtet man zunächst das sächsische Pressegesetz, dem sämtliche sächsische 

Presseerzeugnisse entsprechen müssen, wird deutlich, dass sich keine grundlegen-

den Unterschiede zur verfassungsrechtlichen Betrachtungsweise ergeben. Der 

Tenor des Grundgesetzes wird durch das Landespressegesetzkonsequent beibehal-

ten. Nehmen die Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie des Ar-

                                                 
58Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 263;Kohn, Die Amtsblattentscheidung des BGH, NVwZ 

16/2019 S. 1179. 
59Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S. 295. 
60Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S. 295. 
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tikel 28 Grundgesetz die staatliche Öffentlichkeitsarbeit in eigener Verantwortung 

wahr, so müssen sie sich mit diesen, unter den Begriff der Presse zu subsumieren-

den Erzeugnissen, an die pressegesetzlichen Regelungen halten. Dies gilt in dem 

Fall auch für Produkte, die ausschließlich amtliche Informationen enthaltenden, 

also auch für die Amtsblätter im „klassischen“ Sinne, mit der Ausnahme, dass für 

derartige Produkte einzelne Anforderungen beziehungsweise Kennzeichnungs-

pflichten nicht gelten.
61

 

Die für die Betrachtung des Postulats der Staatsferne der Presse entscheidenden 

Normen des Gesetzes finden sich in den § 1 und § 6 Sächsisches Pressegesetz. 

Während unter § 1 Absatz 1 des Gesetzes die schon im Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 

des Grundgesetztes angesprochene allgemeine Freiheit der Presse und das Zen-

surverbot thematisiert wird, findet sich der Hinweis auf die Staatsfreiheit im Ab-

satz 3 unter der Verklausulierung, dass „eine mit hoheitlicher Gewalt ausgestattete 

Standesgerichtsbarkeit der Presse […] unzulässig [sei].“
62

 Darunter ist eine Form 

der freiwilligen Selbstkontrolle aller im Pressewesen tätiger Personen zu verste-

hen, die eine mittel- und unmittelbare staatliche Kontrolle oder Einflussnahme auf 

das Institut der Presse verhindern soll.
63

 Neue, über die aus den verfassungsrecht-

lichen Regelungen hinausgehende Erkenntnisse, zum Beispiel über die inhaltliche 

oder formelle Ausgestaltung einer staatsfreien Presse, lassen sich hieraus jedoch 

nicht ableiten. 

Eine speziellere formelle Regelung findet sich dagegen im § 6 des sächsischen 

Pressegesetzes, welches sich mit dem Impressum von veröffentlichten Medienan-

geboten befasst. So ist es bei Zeitungen und Zeitschriften verpflichtend, Name 

und Anschrift des Verlegers, sowie des Herausgebers erkennbar anzugeben.
64

 

Dies ist auch für das Postulat der Staatsferne von Bedeutung, da sich die öffentli-

che Hand im Rahmen der zulässigen amtlichen Öffentlichkeitsarbeit auf dem Ge-

biet der Presse bewegen darf, es aber für den Konsumenten der Presseerzeugnisse 

und damit mittelbar für die Meinungsbildung innerhalb der Bevölkerung von Vor-

teil ist, wenn zwischen freiheitlicher und staatlicher Berichterstattung durch ein 

                                                 
61 Vgl. § 15 Abs. 2 S. 1 SächsPresseG nach welchem die amtlichen Publikationen im Hinblick auf die persön-

lichen Anforderungen an den verantwortlichen Redakteur (§ 7 SächsPresseG) und die Kennzeichnungspflicht 

entgeltlicher Veröffentlichung (§9 SächsPresseG) nicht dem sächsischen Pressegesetz entsprechen müssen. 
62 § 1 Absatz 3 SächsPresseG. 
63 Vgl. https://www.journalistikon.de/selbstkontrolle/, 10.03.2016, aufgerufen am 01.02.2020, 15:47 Uhr. 
64 Vgl. § 6 Abs. 1 S. 1 SächsPresseG. 

https://www.journalistikon.de/selbstkontrolle/
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eindeutig sichtbares Impressum unterschieden werden kann.
65

 Dies verhindert die 

mittelbare Einflussnahme staatlicher Presseprodukte auf den freien Meinungsbil-

dungsprozess dahingehend, dass es nicht zu einer unbewussten Manipulation der 

Konsumenten kommen kann, da diese schon in ihrer Auswahlentscheidung, wel-

che Art von Presseerzeugnissen sie konsumieren, klar zwischen dem staatlichen 

und dem privaten Informationsangebot unterscheiden können. 

4.2.2 Sächsische Gemeindeordnung 

Im Gegensatz zum Sächsischen Pressegesetz finden sich in der Sächsische Ge-

meindeordnung eindeutigere Regelungsinhalte zur Wahrnehmung der hoheitli-

chen Öffentlichkeitsarbeit. So wird zunächst die grundsätzliche Zulässigkeit ei-

genverantwortlicher kommunaler Öffentlichkeitsarbeit festgehalten.
66

 Der § 11 

der SächsGemO definiert dabei den Umfang, in dem die Gemeinden ihre Bürger 

informieren dürfen. Inhaltlich sind dessen Formulierungen jedoch den höchstrich-

terlich definierten Erkenntnissen des Bundesverfassungsgerichts aus dessen Ent-

scheidungen zum Thema der Staatsfreiheit der Presse, sehr ähnlich. So enthält 

auch die Gemeindeordnung die Garantie für die Gemeinden, ihre Einwohner 

„über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten [innerhalb des kommunalen] 

Aufgabenbereiches [zu informieren].“
67

 Unter die allgemein bedeutsamen Ange-

legenheiten sind dabei alle Vorgänge und Tatsachen zu subsumieren, die nicht nur 

geringfügige Auswirkungen auf das Leben der örtlichen Gemeinschaft haben und 

dessen Weiterentwicklung sowie das Verständnis für die Kommunalpolitik för-

dern.
68

 Auf die gleiche Begriffsauslegung stützt sich auch der BGH, beispielswei-

se in seiner Entscheidung zum Crailsheimer Stadtblatt.
69

 Geschärft wird diese 

auslegungsbedürftige Formulierung noch einmal im zweiten Absatz des § 11 

SächsGemO, in welchem den Gemeinden auch ein „umfassendes“ Unterrich-

tungsrecht für Planungen und Vorhaben eingeräumt wird, die die „sozialen, kultu-

rellen, ökologischen oder wirtschaftlichen Belange ihrer Einwohner berühren“.
70

 

Der aus diesen Regelungen hervorgehende Tenor lässt die Annahme zu, die kon-

kreten kompetenzrechtlichen Bestimmungen der Gemeinden erweiterten die ver-

                                                 
65Vgl. Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S. 295. 
66 § 2 Abs. 1 SächsGemO i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 SächsGemO. 
67 § 11 Abs. 1 S. 1 SächsGemO. 
68 Vgl. Kunze/Schmidt, GemO BW, § 20 Rn. 2, analog anwendbar für § 11 der SächsGemO und vergleichend 

zitiert in BGH,GRUR 2019, 189, Rn. 27. 
69Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 27. 
70 § 11 Abs. 2 SächsGemO. 
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fassungsrechtlichen allgemeinen Grenzen hoheitlicher Öffentlichkeitsarbeit, de-

nen sich die kommunale Pressearbeit unterwerfen muss.
71

 Diese Annahme ist je-

doch strikt zu verneinen, denn die Bestimmungen der Gemeindeordnung müssen 

immer auch unter Beachtung der höherwertigen Grundgesetznormen des Artikel 

28 Absatz 2 und des Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 ausgelegt werden.
72

 Diese begren-

zen den Umfang der kommunalen Pressetätigkeit zum einen innerlich, durch ei-

nen konkreten Orts- und Aufgabenbezug, wobei die Gemeinde tatsächlich für die-

se Aufgaben zuständig sein muss, über die berichtet werden soll, und zum anderen 

äußerlich, durch die Garantie der freien und staatsfernen Presse, die weder durch 

die allgemeine Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden, noch durch Regelungen 

der Gemeindeordnungen beschränkt oder untergraben werden darf.
73

 

Gleichzeitig können die in der Gemeindeordnung enthaltenen Regelungen aber 

auch als kompetenzrechtliche Negativabgrenzung angesehen werden, indem sie 

klar vorschreiben, in welchem Rahmen sich die kommunale Berichterstattung 

bewegen darf. So ist beispielsweise die Berichterstattung über bereits durchge-

führte soziale oder kulturelle Veranstaltungen, die zwar die Belange der Bürger 

betreffen, deren Ausführung aber nicht mehr im Zuständigkeitsbereich kommuna-

ler Aufgabenwahrnehmung angesiedelt ist, unzulässig, da die Einwohner laut 

Gemeindeordnung ausschließlich über Angelegenheiten und noch ausstehende 

Vorhaben innerhalb der eigenen Zuständigkeit informiert werden dürfen.
74

 

4.2.3 Fazit der kompetenzrechtlichen Beurteilung 

Sowohl das sächsische Pressegesetz als auch die sächsische Gemeindeordnung 

konkretisieren zwar in gewisser Weise Umfang und Grenzen der kommunalen 

Pressetätigkeit, bilden aber, wegen deren Auslegungsbedürftigkeit und der perma-

nenten Beachtung der vorgehenden grundrechtlichen Regelungen, kein geeignetes 

Mittel, um die Lücken in der verfassungsrechtlichen Betrachtungsweise zu schlie-

ßen. Sie dienen als positive Abgrenzungshilfe, inwieweit eine staatliche Öffent-

lichkeitsarbeit auf kommunaler Ebene unstrittig zulässig ist, bieten aber für die 

Feststellung, inwiefern die öffentliche Hand ihren Zuständigkeitsbereich verlassen 

                                                 
71 Vgl. BGH,GRUR 2019, 189, Rn. 28-30. 
72 Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019,S. 269. 
73 Vgl. BGH,GRUR 2019, 189, Rn. 28-30; BVerfG, BVerfGE 79, 127, 147, Juris Rn. 49;Gersdorf, Staatliche 

Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S.296, 297. 
74 § 11 Abs. 1 S. 1 und § 11 Abs. 2 SächsGemO und vergleichend BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 38. 
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hat, genau wie auch das Verfassungsrecht, keine ausreichenden inhaltlichen Fest-

legungen.  

5 Das Gebot der Staatsferne – Wettbewerbsrechtliche Beurtei-

lung 

5.1 Anwendbarkeit des Wettbewerbsrechts 

5.1.1 Die wettbewerbsrechtlichen Gesetzesgrundlagen 

Der Begriff des Wettbewerbsrechts ist in Deutschland ein Sammelbegriff für zwei 

grundlegend unterschiedliche rechtliche Teilgebiete. Das sogenannte Gesetz ge-

gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) oder auch „Kartellrecht“ genannt, the-

matisiert den Erhalt und die Stärkung eines freiheitlichen Wettbewerbes. Dies 

umfasst sowohl kartell- als auch die monopolbeschränkenden Regelungen und 

soll so einen fairen Wettbewerb unter den Wettbewerbsteilnehmern ermöglichen. 

Das zweite Teilgebiet umfasst das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG)oder auch „Lauterkeitsrecht“ genannt. Dieses regelt umfassend das  Ver-

halten der Marktteilnehmer in einem bestehenden Wettbewerb. Es dient damit 

ebenso, wie das GWB, dem Erhalt und der Stärkung eines freien, fairen Wettbe-

werbs, knüpft dabei aber nicht an strukturelle Aufbau- oder Organisationsmerk-

male von Marktteilnehmern an (z.B. Verbot von Firmenzusammenschlüssen, die 

zu einem marktbeherrschenden Monopol führen würden), sondern beschäftigt sich 

ausführlich mit deren Verhalten im Wettbewerb. Es gibt dementsprechend die 

„Spielregeln“ vor, unterscheidet zulässiges von unzulässigem Verhalten und be-

stimmt gleichzeitig die Möglichkeiten, die den Wettbewerbsparteien seitens des 

Gesetzgebers an die Hand gegeben wurden, um unzulässiges Verhalten zu sankti-

onieren. Darüber hinaus regelt es die aus dem unzulässigen Verhalten resultieren-

den Sanktionen, vom Marktausschluss einzelner Marktteilnehmer bis zum Frei-

heitsentzug inakzeptabel handelnder natürlicher Personen. 

5.1.2 Die Auslegungsbedürftigkeit des Wettbewerbsrechts 

Um in einem derart vielfältigen Wettbewerb der heutigen Zeit, mitsamt all der 

nationalen und globalen Einflüsse, ein möglichst breites Spektrum an wettbe-

werbsrechtlichen Vorgängen abzudecken, muss das UWG eher als „flankiertes 
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[…] Richterrecht“
75

 angesehen werden. Dies bedeutet, dass zahlreiche, das Lau-

terkeitsrecht flankierende, Gesetze (z.B. das Heilmittelerwerbegesetz(HWG), das 

Telemediengesetz (TMG), die Preisangabenverordnung (PAngV) oder das Laden-

schlussgesetz (LadSchlG))
76

 zum Verständnis und der Auslegung, der in ihnen 

enthaltenen Regelungen, notwendig sind und deren Komplexität durch umfassen-

de Rechtssprechung im Bezug auf das Wettbewerbsrecht, richterlicher Auslegung 

bedürfen. So ist das UWG mit zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffen verse-

hen worden, die eine direkte Subsumtion unzulässigen beziehungsweise unlaute-

ren Verhaltens, allein aus dem Gesetzestext heraus, unmöglich machen. Bei-

spielsweise bleibt offen, was unter der „gezielten Behinderung“ eines anderen 

Mitbewerbers verstanden werden kann.
77

 Derartige Begriffe bedürfen zwingend 

der richterlichen Auslegung unter Bezugnahme ausführlicher, einzelfallbezogener 

Gesetzeskommentierungen. 

Diese gesetzliche Unbestimmtheit ermöglicht den Konfliktparteien jedoch einen 

durchaus nicht unbeachtlichen Argumentationsspielraum im Rahmen gerichtlicher 

Auseinandersetzungen bezüglich wettbewerbsrechtlicher Streitigkeiten. Dabei 

handelt es sich nicht per se um eine negative Folge des Gesetzestextes, sondern 

dient in einem, den freien und fairen Wettbewerb regelnden Gesetz, vielmehr der 

Interessenabwägung. Die wettbewerbsrechtlich zu regelnden Grundfälle sind da-

durch gekennzeichnet, dass sich Anbieter von Waren und Verbraucher gegenüber-

stehen, die sui generis fundamental unterschiedliche Ansichten und Ansprüche an 

ihr Gegenüber stellen. Eine explizite und nicht auslegungsbedürftige Gesetzes-

grundlage kann es für derart individuelle und vielfältige Problemstellungen nicht 

geben. 

5.1.3 Das UWG als Rechtsgrundlage in den Streitigkeiten zwi-

schen der öffentlichen Hand und den privaten Presseverla-

gen 

Genau dieses, unter den Oberbegriff des Wettbewerbsrechts fallende, Gesetz ge-

gen den unlauteren Wettbewerb, bildet laut der herrschenden richterlichen Mei-

nung die maßgebliche Rechtsgrundlage für die Streitigkeiten hinsichtlich des Ver-

triebs von kommunalen Amtsblättern zwischen der öffentlichen Hand und den 

                                                 
75https://omsels.info/uwg-einfuehrung , aufgerufen am 23.01.2020, 13:37 Uhr. 
76https://wettbewerbszentrale.de/de/recht/nationales/ueberblick , aufgerufen am 23.01.2020, 16:01 Uhr. 
77 Vgl. § 4 Nr. 4 UWG; https://omsels.info/uwg-einfuehrung , aufgerufen am 23.01.2020, 13:37 Uhr. 

https://omsels.info/uwg-einfuehrung
https://wettbewerbszentrale.de/de/recht/nationales/ueberblick
https://omsels.info/uwg-einfuehrung


19 
 

Verlagen der freien Presse.
78

 Strittig sind in diesen Fällen nicht die Besonderhei-

ten der beiden Wettbewerbsparteien, im Hinblick auf deren strukturellen Aufbau, 

sondern vielmehr deren praktiziertes Verhalten am Markt. Das ebenfalls zum 

Oberbegriff des Wettbewerbsrechts gehörende Kartellrecht, ist daher in diesen 

Fällen nicht einschlägig. Die Presseverlage beklagen in diesen Verfahren eine 

immer stärker werdende staatliche Konkurrenz im Vertrieb ihrer medialen Pro-

dukte, die staatlichen Organisationen hingegen sehen sich in ihrer verfassungs-

rechtlich fundamentierten Aufgabenwahrnehmung beeinträchtigt. 

Ziel der Presseverlage ist es dabei, in fast sämtlichen Verfahren, einen wettbe-

werbsrechtlichen Unterlassungsanspruch im Sinne des § 8 Absatz 1 UWG gegen-

über den, aus ihrer Sicht konkurrierenden Staatsorganen durchzusetzen. In dieser 

Interessensabwägung zwischen Staat und privater Presse sind dabei zwingend die 

Grundrechte und deren Bedeutung für beanstandete hoheitliche Eingriffe in den 

Bereich der privaten Lebenssphäre einzubeziehen. 

Im explizit ausgewählten Fall der Veröffentlichung gemeindlicher Publikationen, 

insbesondere in Form von Amtsblättern, müssen sich dabei Gemeinden, die mit 

ihren Veröffentlichungen in den Anwendungsbereich des UWG fallen, an den 

gleichen wettbewerbsrechtlichen Maßstäben messen lassen, wie private Unter-

nehmen.
79

 

5.2 Die Durchsetzung eines wettbewerbsrechtlichen Unterlas-

sungsanspruchs im Sinne des § 8 UWG 

5.2.1 Die geschäftliche Handlung im Sinne des § 2 Absatz 1 

Nummer 1 UWG 

Bei der Prüfung eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruches ist gemäß 

§ 2 Absatz 1 Nummer 1 UWG zunächst festzustellen, ob eine geschäftliche Hand-

lung im Sinne des Gesetzes vorliegt. Das ermöglicht überhaupt erst den Einfall in 

den Anwendungsbereich des UWG. Der Begriff der geschäftlichen Handlung 

wurde dabei im Rahmen der teilweisen Neufassung des UWG vom 22.Dezember 

2008 als Ersatz für den damals anzuwendenden Begriff der Wettbewerbshandlung 

                                                 
78 BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 16; BGH, GRUR 2012, 509, Rn. 7,11; OLG Stuttgart, Urteil vom 27. Januar 

2016 – 4 U 167/15 – Rn. 43ff., Juris; LG Dortmund, Urteil vom 08. November 2019 – 3 O 262/17 – Rn. 

69ff., Juris. 
79Vgl. BGH, GRUR 2003, 77f.; Ohly, UWG-Kommentar,§ 3a Rn. 33. 



20 
 

eingeführt.
80

 Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist eine geschäftliche Handlung 

„jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unter-

nehmens, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder 

Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrages 

über Waren oder Dienstleistungen zusammenhängt […]“.
81

 In der alten Fassung 

des UWG war für die Bestimmung einer Wettbewerbshandlung eine bestehende 

Wettbewerbsabsicht der Beteiligten zwingende Voraussetzung, entfiel aber im 

Rahmen der Gesetzesneufassung für die Feststellung einer geschäftlichen Hand-

lung.
82

 Diese muss nun einen expliziten Marktbezug aufweisen, was bedeutet, 

dass sie vor, während oder nach einem Geschäftsabschluss auf die Marktteilneh-

mer einwirken oder das Marktgeschehen als Ganzes beeinflussen kann.
83

 

5.2.2 Das Amtsblatt als Ware 

Sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig verteilte Amtsblätter stellen unstrittig 

Waren im Sinne der Vorschrift dar, da es sich bei ihnen um begrenzt vorhandene, 

[…] technisch gefertigte, bewegliche wirtschaftliche Güter, die der Befriedigung 

bestimmter Bedürfnisse dienen […] und Gegenstände des Handels“
84

 sein können, 

handelt. Ob die Gemeinden ihre Amtsblätter dabei kostenpflichtig oder kostenfrei 

verteilen ist für diese Zuordnung irrelevant.
85

 

5.2.3 Die Feststellung eines Marktbezuges 

5.2.3.1 Wahrnehmung erwerbswirtschaftlicher Aufgaben 

Entscheidende Voraussetzung für die Klärung, ob Amtsblätter einen bestehenden 

Marktbezug aufweisen, ist die Betrachtung der von den Gemeinden verfolgten 

Ziele und Absichten. Solange die Gemeinden mit den Amtsblättern ausschließlich 

erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgen und diese mit den Mitteln des Privat-

rechts umsetzen, fällt die Betrachtungsweise eindeutig aus, denn dann handeln sie 

stets zur eigenen Unternehmensförderung und eine geschäftliche Handlung im 

                                                 
80 Vgl. Degenhart, Marktverhaltensregelungen im Wettbewerb der Medien, AfP03/2018, S. 191; siehe auch  

hierzu: Köhler, WRP 2009 Heft 2, S. 110. 
81 Vgl. § 2 Abs. 1 UWG; BGH,GRUR 2019, 189, Rn. 54. 
82 Siehe hierzu: Köhler, WRP 2009 Heft 2, S. 111; Degenhart, Marktverhaltensregelungen im Wettbewerb 

der Medien, AfP 03/2018, S. 191. 
83 Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 27. Januar 2016 – 4 U 167/15 – Rn. 44, Juris; BGH GRUR 1986, 615 – 

Reimportierte Kraftfahrzeuge. 
84https://www.saloodo.com/de/logistik-lexikon/ware/ , aufgerufen am 23.01.2020, 17:13 Uhr. 
85Vgl. Kohn, Die Amtsblattentscheidung des BGH und ihre Folgen für die kommunale Praxis, NVwZ 

16/2019, S. 1180. 

https://www.saloodo.com/de/logistik-lexikon/ware/
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Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 1 UWG ist ohne Weiteres anzunehmen, wie be-

reits der BGH mehrfach entschied.
86

 Ob in diesem Fall öffentliche Aufgaben mit 

verfolgt werden, ist genau wie die Prüfung einer vorliegenden Gewinnerzielungs-

absicht unbeachtlich.
87

 

5.2.3.2 Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 

Deutlich differenzierter sind dagegen die Fälle zu betrachten, in denen die Ge-

meinden angeben, mit den Amtsblättern lediglich die ihnen auferlegten öffentli-

chen Aufgaben zu verfolgen. In diesen Fällen sind dann die bereits angesproche-

nen, das UWG flankierenden Grundrechte, zwingend in die Gesamtbetrachtung 

einzubeziehen. Entscheidend ist dabei die Frage, ob die Gemeinden, als Teil der 

öffentlichen Hand, im Rahmen der ihnen gesetzlich zugesprochenen Ermächti-

gungen tätig werden, also sich innerhalb der ihnen zugewiesenen Kompetenzen 

bewegen.
88

 Denn auch in diesen Fällen ist das Vorliegen einer geschäftlichen 

Handlung nicht per se ausgeschlossen. Werden mit einer Handlung sowohl öffent-

liche, als auch erwerbswirtschaftliche Aufgaben wahrgenommen, spricht man von 

einer sogenannten „Doppelnatur“ der entsprechenden Handlung.
89

 

5.2.3.2.1 Betrachtung unter Einhaltung der gesetzlichen Ermächtigungs-

spielräume 

Die den Gemeinden zugesprochenen Ermächtigungsspielräume resultieren aus der 

Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz in Verbin-

dung mit den inhaltlich ergänzenden Regelungen des Gesetz- und Verordnungs-

rechts. Diese legitimieren oder untersagen bestimmte Handlungen und bilden so-

mit eine Art „Kompetenzrahmen“, in welchem sich die Gemeinden bewegen dür-

fen. Befinden sich die Gemeinden innerhalb dieses festgelegten Rahmens, ist eine 

Überprüfung Ihrer Amtsblätter anhand des UWG ausgeschlossen.
90

 Dies ist inso-

weit auch nicht zu beanstanden, nehmen die Gemeinden hierbei doch eine aus-

schließlich vom Staat zu verantwortende hoheitliche Aufgabe wahr. Eine staatli-

che Konkurrenzposition zum Institut der freien Presse kann hier unstrittig ausge-

schlossen werden. 

                                                 
86Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 27. Januar 2016 – 4 U 167/15 – Rn.45, Juris; BGH, GRUR 2006, 428 Rn. 

12; BGH GRUR 1973, 530. 
87Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn.55; BGH,GRUR 2018, 196,Rn. 23. 
88 BGH, GRUR 2019, 189, Rn.55. 
89 Vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen, Wettbewerbsrecht, § 3a UWG Rz. 2.23 zitiert in BGH, 

GRUR 2018, 196, Rn. 23. 
90 Vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen, Wettbewerbsrecht,§ 3a Rn. 2.21 zitiert in BGH, GRUR 2018, 

196, Rn. 23. 
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5.2.3.2.2 Betrachtung unter Überschreitung der gesetzlichen Ermächti-

gungsspielräume 

Besteht dagegen die Vermutung, dass eine Gemeinde ihren kompetenzrechtlichen  

Ermächtigungsrahmen bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben verlassen hat, ist 

im Rahmen einer Einzelfallprüfung im Streitfall festzustellen, ob verfassungs-

rechtlich legitimierte Kompetenzen überschritten, damit in den Bereich privat 

tätiger Dritter eingedrungen und diese dadurch benachteiligt wurden.
91

 In diesen 

Fällen muss sich die Gemeinde zwingend an den Vorschriften des UWG messen 

lassen, liegt in der Begünstigung der Stellen der öffentlichen Hand, ebenso wie im 

Interesse der öffentlichen Hand, ein bestimmtes privates Unternehmen zu begüns-

tigen, doch ein starkes Indiz für das Vorliegen einer geschäftlichen Handlung.
92

 

Das Berufen auf die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kann dabei nicht als 

entkräftendes Argument wirken, da die Gemeinden beim Verlassen des gesetzli-

chen Kompetenzrahmens, gerade auf dem Gebiet der Presseerzeugnisse, unmittel-

bar gegen das Gebot der Staatsferne der Presse aus Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 

Grundgesetz verstoßen und somit den zulässigen öffentlich-rechtlichen Bereich 

verlassen.
93

 

5.2.4 Unzulässigkeit der Handlung 

5.2.4.1 Definition der Unzulässigkeit / Unlauterbarkeit 

Die Feststellung der Unzulässigkeit oder auch Unlauterbarkeit einer Handlung ist 

für die Durchsetzung eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruches nach 

§ 8 Absatz 1 UWG  unverzichtbar.
94

 Dabei handelt unlauter, „wer einer gesetzli-

chen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der 

Marktteilnehmer, das Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß geeignet ist, die 

Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern 

spürbar zu beeinträchtigen".
95

 Da es sich in den Rechtsstreitigkeiten zwischen 

Presseverlagen und der öffentlichen Hand nicht um sogenannte „B-to-C-

Handlungen“, also Handlungen zwischen Anbietern und Verbrauchern, handelt, 

ist die allgemeine Generalklausel des zitierten § 3 Absatz 1 UWG anzuwenden. 

Die spezielleren Anspruchsgrundlagen der Absätze 2 – 4 sind hier nicht einschlä-

                                                 
91 OLG Stuttgart, Urteil vom 05.08.2010 – 2 U 53/10, B.3.c. 
92 OLG Stuttgart, Urteil vom 05.08.2010 – 2 U 53/10, B.3.c. 
93 BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 56. 
94Vgl. § 3Abs. 1 UWG. 
95 § 3a UWG. 



23 
 

gig und damit ohne Bedeutung für die rechtliche Beurteilung der eventuellen Un-

zulässigkeit staatlicher Tätigkeiten.
96

 

5.2.4.2 Der Verstoß gegen die Pressefreiheit als unlauterer 

Rechtsbruch 

Im Spannungsverhältnis zwischen Staat und freien Presseverlagen wird dabei eine 

Zuwiderhandlung gegen geltendes Recht aus dem Verstoß gegen das Postulat der 

Staatsferne der Presse abgeleitet.
97

 Dieses wird nach neuerer höchstrichterlicher 

Rechtssprechung als Marktverhaltensregel im Sinne des § 3a UWG angesehen 

und ist damit geeignet, sämtliche über die hoheitliche Tätigkeit der Kommunen 

hinausgehenden Publikationen als unlauter zu bestimmen (ausführlich dazu Punkt 

„5.3 – Marktzutritts- / Marktverhaltensregelung“).
98

 

Die Beeinträchtigung anderer Marktteilnehmer erkennt der BGH hier schon in der 

bloßen potenziellen Gefährdung der freien Presselandschaft als solcher, wegen der 

zu beachtenden objektiv-rechtlichen Grundrechtsdimension des Artikel 5 Absatz 1 

Satz 2 GG, unabhängig davon, ob eine tatsächliche Konkurrenzsituation im Ein-

zelfall gegeben ist.
99

 Somit lässt sich schlussfolgern, dass bei einer Kompetenz-

überschreitung der öffentlichen Hand auf dem Gebiet pressemäßiger Publikatio-

nen, das aus der allgemeinen Pressefreiheit abzuleitende Postulat der Staatsferne 

der Presse verletzt wird und damit ein unlauterer Rechtsbruch zuungunsten der 

anderen Marktteilnehmer vorliegt. Dies zeigt sich am Beispiel gemeindlicher Pub-

likationen durch eine Irreführung der, auf eine privat organisierte, staatsfreie me-

diale Berichterstattung, vertrauenden Verbraucher. Überschreiten die Gemeinden 

ihre zulässige amtliche Informationsfürsorgepflicht, kommt es zwangsläufig zu 

einer, für den Verbraucher nur noch schwer trennbaren Vermischung von staatli-

chen und privaten Berichterstattungen und somit zu einer unzulässigen unmittel-

baren Beeinflussung der öffentlichen Meinungsbildung durch staatliche Medien. 

                                                 
96 Vgl. https://www.omsels.info/uwg-einfuehrung , „Der Online-Kommentar zum UWG“, aufgerufen am 

24.01.2020, 15:04 Uhr. 
97Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 51. 
98 Vgl. BGH GRUR 2012, 728,Rn. 9,11; Degenhart AfP 03/2009, S. 213; BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 17. 
99Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 51. 

https://www.omsels.info/uwg-einfuehrung
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5.2.5 Besteht ein Wettbewerb zwischen der freien Presse und der 

öffentliche Hand? 

Für einen auf dem Verstoß gegen die Staatsferne der Presse fußenden wettbe-

werbsrechtlichen Unterlassungsanspruch ist eine bestehende Aktivlegitimation im 

Sinne des § 8 Absatz 3 UWG unverzichtbare Tatbestandsvoraussetzung. Dies be-

deutet, dass ein Unterlassungsanspruch gegen staatliche Berichterstattungen nur 

durchgesetzt werden kann, soweit sich private Presseverlage und die öffentliche 

Hand in einem tatsächlichen Wettbewerbsverhältnis zueinander befinden und so-

mit als Mitbewerber angesehen werden können.
100

 

5.2.5.1 Die Gemeinde als Mitbewerber im Sinne des UWG 

Was unter einem Mitbewerber zu verstehen ist, wird wettbewerbsrechtlich explizit 

geregelt. So ist „jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern 

als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkre-

ten Wettbewerbsverhältnis steht“
101

 ein Mitbewerber im Sinne des UWG. Wie 

bereits erwähnt, ist dies nur in den Fällen von Bedeutung, in denen die Gemein-

den ein sogenanntes erweitertes Amtsblatt vertreiben. Denn nur in diesen Fällen 

kann es durch eine, wegen des ergänzten redaktionellen Teils, vergleichbare an-

gebotene Ware überhaupt zu einer potentiellen Wettbewerbssituation kommen. 

In Form der erweiterten Amtsblätter begeben sich die Gemeinden durch die Auf-

nahme redaktionell ausgestalteter Artikel, in denen Meinungen zu bestimmten 

Themen wiedergegeben oder erzeugt werden, sowie ausschweifenden Anzeigen-

teilen in den originären Tätigkeitsbereich der freien Presse.
102

 Da die Gemeinden 

den ihnen kompetenzrechtlich zugewiesenen Wirkungsbereich verlassen, treten 

sie in eine Position ein, aus der heraus sie versuchen „gleichartige Waren […] 

innerhalb desselben Endverbraucherkreises abzusetzen“.
103

 Das so an den Tag 

gelegte Wettbewerbsverhalten ist also in der Lage, die Tätigkeiten der freien Pres-

se zu beeinträchtigen, da sie deren Absatz an eigenen Publikationen behindern 

oder stören kann.
104

 Diese Position wird seitens des BGH sogar soweit ausgelegt, 

dass allein die Wechselwirkung, die die Stärkung des eigenen Unternehmens im 

                                                 
100 Vgl. § 8 Absatz 3 Nr. 1 UWG. 
101 § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG. 
102 Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 263; Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 

04/2016, S. 297. 
103 BFH, GRUR 2019, 189, Rn. 58. 
104 BFH, GRUR 2019, 189, Rn. 58. 
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Hinblick auf eine mögliche Schwächung des fremden Unternehmens durch eine 

Maßnahme auslöse, dazu führe, einen wettbewerblichen Bezug hervorzurufen, 

auch wenn beide keine gleichartigen Waren abzusetzen versuchten.
105

 Dies bedeu-

tet, dass allein die mögliche Beeinträchtigung der Verbreitung freier Pressepro-

dukte durch staatliche Veröffentlichungen ausreicht, um eine Wettbewerbssituati-

on anzunehmen, auch wenn die Gemeinde beispielsweise deutlich lokaler berich-

tet als der entsprechende Presseverlag oder die Amtsblätter anders als die Waren 

der freien Presseverlage kostenlos vertrieben werden. Wie schon die Vorinstanzen 

des BGH feststellten, ist dafür eine konkrete, das heißt beispielsweise zählbare, 

Absatzbehinderung nicht entscheidend.
106

 

5.2.5.2 Der Wettbewerb auf dem Anzeigenmarkt 

Gerade in der Aufnahme von Anzeigenteilen in die Amtsblätter ist eine explizite 

geschäftliche Handlung der Gemeinden zu bejahen, da damit seitens der Gemein-

den ausschließlich erwerbswirtschaftliche Zwecke der Eigenfinanzierung, fernab 

von einer Wahrnehmung hoheitlicher, öffentlicher Tätigkeiten verfolgt werden.
107

 

Die Gemeinden werben damit in unmittelbarer Konkurrenz zu den freien Presse-

organen um Werbepartner für ihre Amtsblätter, eine Wettbewerbssituation ist da-

bei offenkundig erkennbar
108

.Im Falle einer kostenlosen Verteilung werden die 

amtlichen Blätter für werbende Unternehmen sogar noch interessanter, entfällt für 

eine große Zahl an potenziellen Lesern, die Hürde des kostenpflichtigen Er-

werbs.
109

 Damit nehmen die lokalen Amtsblätter nicht nur eine unmittelbare  

Konkurrenzposition zu freien Presseprodukten ein, sondern führen sogar dazu, 

dass staatlich finanzierte Presseprodukte, die lokale Wettbewerbssituation derart 

zu ihren Gunsten beeinflussen, dass es für nichtstaatliche Institutionen immer 

schwerer wird, überhaupt noch ausreichend Werbepartner für eine Finanzierbar-

keit der lokalen Berichterstattungen zu finden. Die Konsequenz vieler privater 

Anbieter ist daher die Reduktion dieser Lokalteile in ihren Zeitschriften. 

                                                 
105 BFH, GRUR 2019, 189, Rn. 58. 
106 OLG Stuttgart, Urteil vom 29.5.2019, 4 U 180/17, Juris, Rn. 50. 
107 OLG Stuttgart, Urteil vom 29.5.2019, 4 U 180/17, Juris, Rn. 48, 50. 
108 So auch der BGH im Urteil gegen das Stadtblatt Crailsheim GRUR 2019, 189 , Rn. 59. 
109Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 29.5.2019, 4 U 180/17, Juris, Rn. 49. 
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5.2.5.3 Die Rechtfertigungsgründe der Gemeinden 

Die Argumentation der Gemeinden, ihr Handeln in Form der Erweiterung der 

Amtsblätter stütze sich auf die Wahrnehmung öffentlicher Informationsaufgaben 

beziehungsweise auf öffentliche Fürsorgeaufgaben, ist nicht nachvollziehbar. Die 

Schaltung von Anzeigenteilen und die Aufnahme redaktioneller Artikel in die 

Amtsblätter, erfüllt in keiner nachvollziehbaren Art und Weise eine öffentliche 

Unterrichtungspflicht der Bürger über ortsbezogene Vorgänge und Entscheidun-

gen in Politik und Wirtschaft. Vielmehr dienen sie der Steigerung der Attraktivität 

der Amtsblätter, da redaktionell interessanter gestaltete Printmedien, die thema-

tisch über den lokalen Ortsbezug hinausgehen, einen größeren Leser- und Interes-

sentenkreis ansprechen und damit die Amtsblätter für Verbraucher und Werbe-

partner Erfolg versprechender machen.
110

 

Die wegen der immer stärker wahrgenommenen staatlichen Konkurrenz immer 

stärker zurückgehende Lokalberichterstattung nehmen die Gemeinden jedoch als 

Rechtfertigung für die Ausweitung ihrer eigenen Berichterstattung, über den ei-

gentlich festgelegten Ortsbezug hinaus. 

5.2.5.4 Der Wettbewerb als „Teufelskreis“ –Fazit 

Die sich gegenseitig aufschaukelnden Tatsachen einer ausschweifenden staatli-

chen Berichterstattung und einer zurückgedrängter privaten Berichterstattung füh-

ren zu einer Art „Teufelskreis“, der nur durch eine konsequente Um- und Durch-

setzung der wettbewerbsrechtlichen Regelungen aufgehalten werden kann. „Öf-

fentlich–rechtliche Körperschaften dürfen Druckwerke grundsätzlich nur 

herausgeben, soweit sie mit der Veröffentlichung ihre öffentlichen Aufgaben er-

füllen (Bekanntgabe von Rechtsvorschriften) oder in zulässigem Umfang Öffent-

lichkeitsarbeit betreiben.“
111

 Genau wie auch schon das OLG Stuttgart im presti-

geträchtigen Fall des Vertriebes eines Stadtblattes durch die Große Kreisstadt 

Crailsheim im Berufungsverfahren entschied, muss dieser Grundsatz auch in 

wettbewerbsrechtlicher Hinsicht weiterhin oberste Bedeutung haben. Denn hielten 

sich die Gemeinden von vornherein an ihre kompetenzrechtlich abgesteckten Zu-

ständigkeiten, sowie an das vor staatlicher Einflussnahme grundrechtlich zu 

                                                 
110 Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 29.5.2019, 4 U 180/17, Juris, Rn. 49. 
111Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 29.5.2019, 4 U 180/17, Juris, Rn.57; BVerfGE 63, 230, S. 243 f., Juris, Rn. 

53-56; BVerfGE 44, 125, Juris, Rn. 63-81. 
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schützende Institut der freien Presse, würde die Durchsetzung eines wettbewerbs-

rechtlichen Unterlassungsanspruches durch die privaten Presseverlage, wegen des 

Fehlens eines Verstoßes gegen geltendes Recht von vornherein hinfällig werden. 

5.3 Das Gebot der Staatsferne - Marktzutrittsregelung oder 

Marktverhaltensregelung? 

Ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch lässt sich nur durchsetzen, 

soweit eine unlautere geschäftliche Handlung im Sinne des § 3a UWG vorliegt, 

die in der Lage ist, das Marktverhalten zu regeln.
112

 Entzöge man dem Gebot der 

staatsfreien Presse seine Rolle als Marktverhaltensregel, liefe eine wettbewerbs-

rechtliche Beurteilung von Beginn an ins Leere. Während die herrschende Mei-

nung in dem Gebot auch eine Regelung des Marktverhaltens sieht
113

, gibt es aber 

auch gegenteilige Standpunkte.
114

 

5.3.1 Definition einer Marktregelungsfunktion 

Der Grund für eine vorausgesetzte Marktregelungsfunktion, fußt auf älteren Ent-

scheidungen des BGH zum UWG in seiner alten Fassung. Vom Schutzzweck des 

UWG ausgehend, kann nicht jeder Gesetzesverstoß wettbewerbsrechtlich zu bean-

standen sein, selbst wenn von diesem keinerlei Regelungsgehalt für das zulässige 

Marktverhalten der Marktteilnehmer ausgeht.
115

 In neueren Urteilen definiert der 

BGH eine Marktverhaltensregel etwas detaillierter als eine Norm, die „das Markt-

verhalten im Interesse der Mitbewerber, Verbraucher oder sonstigen Marktteil-

nehmer [regelt], wenn sie einen Wettbewerbsbezug in der Form aufweist, dass sie 

die wettbewerblichen Belange, der als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder 

Dienstleistungen in Betracht kommenden Personen schützt.“
116

 

Im Hinblick auf die von zahlreichen Presseverlagen vorgeworfene staatliche 

„Einmischung“ in den freien Wettbewerb, erscheint es als richtungsweisend, dass 

sich das schützenswerte Interesse „gerade durch die Marktteilnahme, also durch 

den Abschluss von Austauschverträgen und den nachfolgenden Verbrauch oder 

                                                 
112 Vgl. § 3a UWG. 
113Vgl. beispielsweise Schoch, Kommunales Amtsblatt und Lokalpresse im Konflikt, AfP 02/2019, S. 9, Tz. 

9; Degenhart, Marktverhaltensregeln im Wettbewerb der Medien, AfP 03/2018, S. 192, 193; BGH, GRUR 

2019, 189, Rn. 14, 17. 
114Vgl. Alexander, Entscheidung des BGH, NjW 11/2019, S. 770. 
115 Vgl. BGH, GRUR 2004, 346, Rn. 17. 
116 BGH, GRUR 2017, 537,Rn. 20. 
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Gebrauch der erworbenen Ware […]“
117

 auszeichnet. Der BGH erkennt daher 

Regelungen diese Schutzfunktion ab, die „lediglich bestimmte Unternehmen von 

bestimmten Märkten fernhalten oder die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs 

festlegen soll[en].“
118

 Entscheidend ist daher die Frage inwieweit das Gebot der 

Staatsferne der Presse Verhaltensweisen staatlicher Stellen im Marktgeschehen 

regelt oder ob sie diese vielmehr vom freiheitlichen Wettbewerb der Presseverlage 

fernhält. 

5.3.2 Die Bewahrung des Instituts der freien Presse als primäre 

wettbewerbsrechtliche Schutzfunktion 

Die primäre Schutzfunktion des Gebots der Staatsferne stellt die Bewahrung des 

Instituts der freien Presse dar.
119

 Dieses bedarf einer staatsfreien Presselandschaft, 

als Grundlage für eine freie öffentliche Meinungsbildung, umgesetzt in Person der 

privaten Presseverlage.
120

 Diese werden aber durch eine ausufernde staatliche 

Pressetätigkeit, welche über ihre vorgegebenen Kompetenzordnungen hinaus ins 

Marktgeschehen eingreift, unmittelbar in dem ihnen zustehenden Grundrecht der 

Pressefreiheit beeinträchtigt, wodurch dem Gebot der Staatsferne eine unmittelba-

re Regelungsfunktion im Interesse der Mitbewerber zukommt.
121

 Diese Rege-

lungsfunktion bezieht sich dabei explizit auf das Auftreten der Marktteilnehmer 

im freien Wettbewerb, indem es die staatliche Öffentlichkeitsarbeit maßregelt und 

somit deren Verhalten bestimmt, was die Zuordnung des Gebots als  Marktverhal-

tensregelung im Sinne des § 3a UWG untermauert.
122

 

5.3.3 Ist der Schutz des Instituts der freien Presse für die An-

nahme einer Marktverhaltensregel nicht ausreichend? 

Mit der Erweiterung ihrer Amtsblätter, um redaktionelle Inhalte und Anzeigentei-

le, verlassen die Gemeinden ihren kompetenzrechtlich vorgesehenen Aufgabenbe-

reich und treten in ein direktes Wettbewerbsverhältnis zum Institut der freien 

Presse. Diese Kompetenzüberschreitung stellt eine Verletzung des im Grundrecht 

der Pressefreiheit verankerten Postulats der Staatsferne der Presse dar. Die bloße 

Verletzung einer geltenden Norm für sich reicht jedoch nicht aus um einen lauter-

                                                 
117 BGH, GRUR 2016, 513, Rn. 21. 
118Vgl. BGH, GRUR 2015, 1228, Rn. 56; BGH, GRUR 2017, 422, Rn.18. 
119Vgl. Katz, Lokalzeitungen, DÖV 04/2019, S. 262. 
120 Vgl. Degenhart, Marktverhaltensregeln im Wettbewerb der Medien, AfP 03/2018, S.193. 
121 Vgl. Degenhart, Marktverhaltensregeln im Wettbewerb der Medien, AfP 03/2018, S.193. 
122 Vgl. BGH,GRUR 2019, 189, Rn. 17. 
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keitsrechtlichen Anspruch zu erwirken. „Die verletzte Norm muss […] auch die 

Funktion haben, gleiche Voraussetzungen für die auf dem Markt tätigen Wettbe-

werber zu schaffen. Dieser Zweck muss nicht der einzige und nicht einmal der 

primäre sein. Dem Interesse der Mitbewerber dient eine Norm dann, wenn sie die 

Freiheit ihrer wettbewerblichen Entfaltung schützt, es genügt nicht, dass sie ein 

wichtiges Gemeinschaftsgut oder die Interessen Dritter schützt, sofern damit nicht 

gleichzeitig auch die Interessen von Marktteilnehmern geschützt werden sol-

len.“
123

 Diese vom BGH verwendete Erklärung einer Regelung des Marktverhal-

tens begründet damit zunächst den Eindruck, der bloße institutionelle Schutz der 

Presse als zu bewahrendes Gemeinschaftsgut in einer demokratischen Staatsstruk-

tur allein, reiche für die Annahme einer tatsächlichen Schutzfunktion nicht aus. 

Der BGH bejaht jedoch eine Marktverhaltensregel auch dann, wenn eine Norm 

zumindest eine „sekundäre, wettbewerbsbezogene Schutzfunktion“
124

 innehat. 

Eine derartige Schutzfunktion wird angenommen, wenn vor allem die Verbrau-

cher in ihrer Auswahlentscheidung aus den Angeboten des Marktes geschützt 

werden.
125

 

5.3.4 Die sekundäre Schutzfunktion des Gebots der Staatsferne 

Auf den ersten Blick verbietet das Gebot der Staatsferne der Presse, staatlichen 

Stellen explizit, auf dem Gebiet der freien Presse redaktionell tätig zu werden und 

stellt demnach eine Norm dar, deren Ziel es ist, der öffentlichen Hand den Markt-

zugang auf diesem Gebiet zu untersagen. Eine die Verbraucher in deren freien 

Entscheidungsfindung schützende Funktion ist auf den ersten Blick nicht ohne 

Weiteres erkennbar. So stützen sich die Gegenpositionen zur herrschenden Mei-

nung, die Staatsferne der Presse sei eine Marktverhaltensregel, zumeist darauf, 

dass das Gebot der öffentlichen Hand den generellen Eintritt in die Medienmärkte 

verbiete.
126

 

Unter genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass das Gebot der Staatsferne  

keinesfalls eine generelle öffentliche Teilnahme auf dem Medienmarkt untersagt, 

sondern vielmehr deren Ausgestaltung nach Art, Veröffentlichungsrhythmus und 

                                                 
123 BGH, GRUR 2017, 641, Rn.20. 
124 BGH, GRUR 2010, 654, Rn. 18. 
125 Vgl. https://www.omsels.info/die-verbote-oder-was-darf-ich-nicht/m-4-nr-11-uwg/2-

grundlagen/amarktverhaltsregeln, aufgerufen am 27.01.2020, 20:38 Uhr. 
126 Vgl. Alexander, Entscheidung des BGH,NJW 11/2019, S. 770. 

https://www.omsels.info/die-verbote-oder-was-darf-ich-nicht/m-4-nr-11-uwg/2-grundlagen/amarktverhaltsregeln
https://www.omsels.info/die-verbote-oder-was-darf-ich-nicht/m-4-nr-11-uwg/2-grundlagen/amarktverhaltsregeln
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Umfang begrenzt.
127

 Sowohl öffentliche als auch private Berichterstattungen sol-

len auf dem Medienmarkt nebeneinander bestehen können, wobei aber der staatli-

che Wirkbereich klar ab- und eingegrenzt werden muss.
128

 Für die Verbraucher 

und Konsumenten der Presseprodukte bildet das Gebot somit eine immanente 

Schutzfunktion, mit deren Hilfe sie weiterhin auf eine, vom Staat unabhängige 

Information und eine freie Meinungsbildung vertrauen können.
129

 Bei der Aus-

wahl der zur eigenen Meinungsbildung konsumierten Medien kann durch die Um-

setzung des Gebots der Staatsferne, klar und eindeutig unterschieden werden, ob 

es sich um staatliche oder um private Berichterstattungen handelt. Eine Vermi-

schung der staatlichen und der freien Presse wird so, bei einem gleichzeitig mög-

lichst breiten Informationsangebot, verhindert. Neben dem zu schützenden Ge-

meingut eines freien Pressewesens koexistiert somit auch noch eine sekundäre 

wettbewerbsrechtliche Schutzfunktion des Gebots der Staatsferne(und macht die-

ses damit zu einer Marktverhaltensregelung im Sinne des UWG). 

5.3.5 Kritik an der Einordnung als Marktverhaltensregel 

Gegner der herrschenden Meinungsehen im Gebot der Staatsferne lediglich einen 

grundgesetzlichen Schutz der freien Meinungsbildung und messen ihm daher kei-

ne wettbewerbsrechtliche Schutzfunktion, hinsichtlich der freien Presseverlage 

vor öffentlichen Stellen, bei.
130

 Ein Verstoß dagegen, könnte demnach auch keine 

lauterkeitsrechtlichen Konsequenzen für die öffentliche Hand haben, sondern 

müsste im Rahmen eines Verstoßes gegen das Grundgesetz gerügt werden.
131

 

Dass diese Betrachtungsweise aber nicht weit genug geht, verdeutlicht die An-

nahme, dass bei der Zuordnung der Staatsferne als Marktzutrittsregelung die zu-

lässige und notwendige staatliche Öffentlichkeitsarbeit als unbedeutend und ver-

nachlässigbar abgetan wird.
132

 

Dieser Denkweise liegt eine recht einfache Logik zugrunde. Das Handeln der öf-

fentlichen Hand muss mit Hilfe des öffentlichen Rechts beurteilt werden
133

 und 

dieses überlagere in Form des Artikels 5 Absatz 1 Grundgesetz, die grundsätzlich 

wettbewerbsrechtlich vertretene Einschätzung, dass jeder Marktzutritt eines neuen 

                                                 
127 Vgl. GRUR 2019, 189, Rn. 19, 31. 
128 Vgl. GRUR 2019, 189, Rn. 19 i.V.m. BGH, GRUR 2015, 1228, Rn. 47, 56. 
129 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 19. 
130 Vgl. Alexander, Entscheidung des BGH, NJW 11/ 2019, S. 770. 
131 Vgl. Alexander, Entscheidung des BGH, NJW 11/ 2019, S. 770. 
132 Vgl. Alexander, Entscheidung des BGH, NJW 11/ 2019, S. 770 
133Vgl. Ohly in Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Fn. 34, § 3a Rz. 5. 
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Wettbewerbers, den bestehenden freien Wettbewerb belebt und stärkt.
134

 Diese 

Annahme muss jedoch weitergedacht werden, denn die Begrenzung des Marktzu-

tritts gemeindlicher Publikationen gilt nur insoweit, wie diese den Rahmen zuläs-

siger staatlicher Informationstätigkeit verlassen und in redaktioneller Art und 

Weise in das Marktgeschehen eintreten wollen.
135

 Dies implementiert damit 

gleichzeitig, dass das Gebot der Staatsferne sehr wohl das Verhalten staatlicher 

und staatlich beherrschter Unternehmen am Marktgeschehen beeinflusst und da-

mit wiederum eine Marktverhaltensregelung darstellt.
136

 

6 Prüfung einer gemeindlichen Publikation am Beispiel der Ge-

meinde Weinböhla 

Die im Rahmen der theoretischen Überprüfung des Gebots der Staatsferne der 

Presse gewonnenen Erkenntnisse, werden im Folgenden anhand der offiziellen 

„Mitteilungs- und Amtsblätter“ der Gemeinde Weinböhla überprüft. In die Über-

prüfung werden die Ausgaben April 2019 bis Dezember 2019 einbezogen. Dabei 

werden nicht sämtliche Inhalte ausführlich überprüft, sondern anhand repräsenta-

tiver Beispiele Feststellungen begründet. 

Es ist zu prüfen, ob die verteilten Amtsblätter gegen die aus der aktuellen 

Rechtssprechung abzuleitenden Anforderungen, an zulässige kommunale Presse-

arbeit verstoßen und somit rechtlich grundsätzlich eine unzulässige staatliche Ein-

flussnahme in die freie, privat organisierte Presselandschaft darstellen. Dazu ist, 

wie vom BGH geurteilt, zwingend eine „wertende Gesamtbetrachtung“ des kon-

kreten Einzelfalls, sowohl hinsichtlich „Art und Inhalt der veröffentlichten Beiträ-

ge“, als auch hinsichtlich „des äußeren Erscheinungsbildes“
137

 vorzunehmen. 

Denn die Feststellung der Unzulässigkeit einer Publikation allein aus der Feststel-

lung der Unzulässigkeit einzelner, aus dem Gesamtzusammenhang gerissener, 

Artikel verbietet sich nach Ansicht des BGH.
138

 

                                                 
134Vgl. Degenhart, Marktverhaltensregeln im Wettbewerb der Medien, AfP 03/2018, S.192. 
135 Vgl. Degenhart, Marktverhaltensregeln im Wettbewerb der Medien, AfP 03/2018, S.192. 
136 Vgl. BGH, GRUR 2012, 509, Rn. 11. 
137 BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 35. 
138 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 39, 40; Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S.  

293, 300. 
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6.1 Aufmachung und Gestaltung des Gemeindeblattes 

6.1.1 Grundlegendes und Aufbau der Ausgaben 

Die „Mitteilungs- und Amtsblätter der Gemeinde Weinböhla“ werden als kosten-

freie Printversion an alle Haushalte der Gemeinde Weinböhla verteilt. Diese um-

fasst die beiden Ortsteile Weinböhla und Neuer Anbau mit einer Gesamtbevölke-

rung von derzeit 10.528 Einwohnern.
139

 Das Blatt erscheint monatlich, variiert 

jedoch hinsichtlich des genauen Erscheinungstages zwischen Mitte und Ende des 

jeweiligen Monats. 

Die Amtsblätter der Gemeinde Weinböhla sind thematisch, durch an der jeweili-

gen Blattoberseite ausgeschriebene Kapitel, klar strukturiert. Vorangestellt ist 

jeder Ausgabe ein unterschiedlich ausgestaltetes Deckblatt mit einem einheitli-

chen Designrahmen. Der Inhalt des jeweiligen Blattes wird in die Hauptkapitel 

„Amtliches“, „Aktuelles“ und „Anzeigen“ unterschieden. Darüber hinaus werden 

ausgabenspezifisch die Inhalte auch unter die Kapitelbezeichnungen „Informati-

on“, „Senioren“, „Kirche“, „Kinder“, „Vereine“ und „Veranstaltungen“ unterglie-

dert. Diese Kapitel lassen sich drei grundsätzlichen Inhaltsbereichen zuordnen. 

Das Kapitel „Amtliches“ ist als eigener Inhaltsbereich anzusehen, genau wie der 

„Anzeigen“-Teil. Die darüber hinaus untergliederten Bereiche lassen sich unter 

dem „redaktionellen“ Inhaltsbereich zusammenfassen.  

Die Amtsblätter sind ausgabenabhängig zwischen 12 und 28 Seiten,  durchschnitt-

lich exakt20 Seiten stark. Die drei großen thematischen Inhaltsbereiche treten da-

bei in unterschiedlichem Umfang in Erscheinung. Das in der Anlage 1 aufgezeigte 

Diagramm, verdeutlicht diese Verteilung grafisch. Wertet man diese Erkenntnisse 

rein numerisch aus, enthält das Amtsblatt durchschnittlich25,25% amtliche Infor-

mationen, 27,25% Anzeigen und 47,50% redaktionelle Inhalte. 

6.1.2 Layout und Aufmachung 

6.1.2.1 Das Deckblatt 

Die Deckblätterder Ausgaben sind nur hinsichtlich des circa ein Fünftel des ge-

samten Blattes einnehmendem, grau abgesetzten Textfeldes einheitlich aufge-

macht. Dieses enthält den Titel „Weinböhla Information“, die Ausgabenummer 

                                                 
139Stand: 31.12.2019, https://www.weinboehla.de/weinboehla/content/8/20120608083929.asp , aufgerufen 

am 11.02.2020, 19:04 Uhr. 

https://www.weinboehla.de/weinboehla/content/8/20120608083929.asp
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des jeweiligen Jahres, sowie den Erscheinungstag des Blattes. Nach unten hin 

wird das Textfeld durch eine dunkle Banderole mit der Aufschrift „Mitteilungs- 

und Amtsblatt der Gemeinde Weinböhla – Staatlich anerkannter Erholungsort-“ 

abgeschlossen. Das am oberen linken Rand angeordnete offizielle Gemeindewap-

pen sorgt mit dem vorgenannten grundständigen Layout für eine klare Erkennbar-

keit eines amtlichen, beziehungsweise „staatlichen“ Erscheinungsbildes des 

Druckwerkes. Die Verwendung offizieller Wappen ist ein klares Indiz für die Er-

kennbarkeit eines amtlichen Druckerzeugnisses, da es im Umkehrschluss unter-

sagt ist, offizielle kommunale Wappen für schriftstellerische Tätigkeiten ohne 

Zustimmung der Gemeinden zu verwenden.
140

 Die Betrachtung der, für staatliche 

Presseprodukte grundsätzlich untypisch künstlerischen Schriftart des Titels, sowie 

der am unteren rechten Rand des Textfeldes verwendeten Grafik, welche zum 

einen das Wappensymbol Weinböhlas – die Weintraube – als auch den Wartturm 

der Gemeinde, in künstlerischer Aufmachung zeigt, ändert an dieser Betrach-

tungsweise, allein schon wegen des fehlenden pressetypischen Farbdruckes nichts. 

Das weitere Layout des Deckblattes unterscheidet sich dagegen ausgabenabhängig 

stark. Von einer rein informierenden, sachlichen, bild- und grafikfreien Gestaltung 

wie in der Juni-Ausgabe (Anlage B1),bezüglich des Wahlergebnisses der Ge-

meinde, bis hin zu pressemäßig aufgemachten, stark bebilderten Beiträgen über 

den Besuch von Gemeinderatsmitgliedern in der Partnergemeinde Oftersheim 

oder den Feierlichkeiten anlässlich des Karnevals, wie in der Mai- (Anlage B2) 

beziehungsweise der November-Ausgabe (Anlage B3) sind unterschiedlichste 

Aufmachungen erkennbar. Einige Deckblätter erzeugen somit durch den intensi-

ven Einsatz großer Fotos, die mit einem passepartoutartigen Rahmenversehen 

sind, zum anderen aber auch durch die Aufmachung der verwendeten Texte, einen 

presseähnlichen Eindruck. Dieser entsteht bezüglich der Texte aus einer zweispal-

tigen Anordnung und einer lockeren Untergliederung, um einen möglichst attrak-

tiven, einfach lesbaren ersten Eindruck zu vermitteln. Denn gerade in privaten 

Zeitschriften und Zeitungen wird auf ausreichend Raum zwischen Textabschnit-

ten, eine damit einhergehende einfache Lesbarkeit und eine starke Bebilderung 

                                                 
140Siehe dazu § 6 Abs. 2 SächsGemO, sowie hinsichtlich der Sanktionierung des unbefugten Gebrauch § 124 

OWiG. 
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geachtet, um dem Leser ein möglichst angenehmes, unterhaltsames Leseerlebnis 

zu ermöglichen.
141

 

6.1.2.2 Der amtliche Teil 

Der amtliche Teil ist in sämtlichen Ausgaben hinsichtlich des Layouts sehr ähn-

lich gestaltet. Dabei werden für die Mitteilung der amtlichen Informationen ein 

sehr schlichter dreispaltiger Textaufbau und eine kleine Schriftgröße verwendet. 

Die Zwischenüberschriften werden nur schwach hervorgehoben. Auch inhaltlich 

grundständig zu differenzierende Themen werden ohne größere Absatzpausen 

oder Spalten- beziehungsweise Seitenumbrüche aneinandergereiht. Der vom äuße-

ren Erscheinungsbild her entstehende unübersichtlich und überfrachtet wirkende 

Gesamteindruck unterscheidet sich damit klar von einer pressemäßigen Aufma-

chung. Daraus resultieren eine geringe Lesemotivation und eine erschwerte Les-

barkeit. Bilder und Grafiken werden im amtlichen Teil durchgehend nicht ver-

wendet. Genau wie das Deckblatt ist auch der amtliche Teil ausschließlich in 

schwarz-weiß abgedruckt. 

6.1.2.3 Der „redaktionelle Teil“ 

Der redaktionelle Teil behält grundsätzlich den dreispaltigen Textaufbau bei, un-

tergliedert die Einzelthemen absatzweise nun aber stärker durch deutlich hervor-

gehobene Überschriften und zahlreiche Grafiken und Bilder. Trotz des Verzichts 

auf einen pressetypischen Farbdruck ähnelt dieser Teil gerade durch bebilderte 

Berichterstattungen über die Vereine, die Kirchen und kommunalen Veranstaltun-

gen den Lokalberichterstattungen privater Presseverlage am stärksten. 

6.2 Inhalt der Artikel – Prüfung deren Zulässigkeit  in einer wer-

tenden Gesamtbetrachtung 

Genau wie im Rahmen der Entscheidung zum Stadtblatt Crailsheim ist auch für 

die Beurteilung, ob das Mitteilungs- und Amtsblatt Weinböhla das Gebot der 

Staatsferne der Presse in seiner aktuellen Erscheinungsform verletzt, nicht von 

einer Betrachtung sämtlicher Einzelartikel abhängig.
142

 Untersucht werden muss 

vielmehr, ob einzelne Ausgaben des Gemeindeblattes Artikel enthalten, die den 

Bereich zulässiger staatlicher Öffentlichkeitsarbeit derart überschreiten, dass sie 

                                                 
141 Vgl. https://www.jilster.de/layout-gestalten/, aufgerufen am 21.02.2020, 11:00 Uhr. 
142 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn.45. 

https://www.jilster.de/layout-gestalten/
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die gesamte Ausgabe wie ein Äquivalent zu einer privaten Zeitung erscheinen 

lassen.
143

 

6.2.1 Der amtliche Teil 

Sämtliche amtlichen Teile der überprüften Ausgaben enthalten ausschließlich öf-

fentliche Bekanntmachungen, Satzungsänderungen oder Satzungsneueinführun-

gen, Gesetzesänderungen kommunalrechtlicher Natur oder Hinweise auf die Mög-

lichkeit der Einsichtnahme in geänderte Bebauungspläne der Gemeinde. Die Ge-

meinde erfüllt damit umfänglich und unstrittig gesetzlich zugelassene 

Informationsaufgaben in eigener Verantwortung.
144

 Sämtliche Bekanntmachungen 

oder Hinweise sind sachlich, neutral verfasst und weisen zudem einen Ortsbezug 

zur Gemeinde und ihren Bewohnern auf. 

In der Juni-Ausgabe wird außerdem das Wahlergebnis, der am 25. Mai 2019 ab-

gehaltenen Gemeinderatswahl im amtlichen Teil veröffentlicht. Die öffentliche 

Information über das Ergebnis einer kommunalen Wahl ist im § 24 Absatz 2 Satz 

1 KomWG ausdrücklich vorgeschrieben. Das Amtsblatt als Veröffentlichungsme-

dium ist dabei als ein geeignetes Mittel anzusehen. Dies gilt ebenso für die in der 

April-Ausgabe öffentlich bekanntgegebenen zugelassenen Wahlvorschläge
145

 oder 

die in der Mai-Ausgabe aufgeführten Wahlbezirke, samt zugehöriger Wahlräu-

me.
146

 

6.2.2 Der „redaktionelle Teil“ 

6.2.2.1 Statement des Bürgermeisters 

Der dem amtlichen Teil in jeder Ausgabe folgende „redaktionelle Teil“ beginnt in 

sechs der neun Ausgaben mit einer persönlichen Ansprache des Bürgermeisters 

Siegfried Zenker. Dieser nimmt zu aktuellen Entwicklungen, besonderen Ereig-

nissen oder Erfolgen in der Gemeinde Stellung. Die aus der ICH-Perspektive ver-

fassten Artikel loben, mahnen, kritisieren oder danken einzelnen Gemeindeein-

wohnern oder der Gemeindeverwaltung. Thematisiert werden abgeschlossene 

Immobilienerwerbe und Fortschritte in der Planung eines Gymnasiums innerhalb 

                                                 
143 Vgl. Maunz/Dürig/Grubenwarter, GG, Art. 5 Abs. 1, Rn. 375f.  
144 § 2 Abs. 1 SächsGemO i.V.m. § 11 Abs. 1 SächsGemO sowie sinngemäß Gersdorf, Staatliche Kommuni-

kationstätigkeit, AfP 04/2016, S. 296. 
145 § 7 Abs. 3 S. 1 KomWG. 
146 § 13 S. 3 KomWG. 
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der Gemeinde, der Ausbau eines der ortsansässigen Kindergärten aber auch die 

Gemeinderatswahl und die ehrenamtlichen Wahlhelfer. Der Bürgermeister, als 

oberster Repräsentant der Gemeinde, informiert insoweit die Einwohner über aus-

gewählte, bedeutsame, ortsbezogene Angelegenheiten, die die Gemeinde in eige-

ner Zuständigkeit betreut oder ausgeführt hat und bewegt sich somit im Rahmen 

der zulässigen öffentlichen Einwohnerunterrichtung.
147

 

6.2.2.2 Das aktuelle Ortsgeschehen 

Die sich dem Statement des Bürgermeisters in jeder Ausgabe anschließenden Ar-

tikel beziehen sich zunächst auf allgemeine gemeindliche Informationen, die aber 

auf Grund ihres thematischen Wesens nicht mehr dem amtlichen Teil zugeordnet 

werden können. Der Gemeinde genehmigte Fördermittelanträge, die veränderten 

Öffnungszeiten kommunaler Einrichtungen wie Bibliothek, Freibad oder Sport-

hallen, Hinweise zu Problematiken wie Ruhestörungen, Verschmutzungen öffent-

licher Plätze durch Hundekot oder zum Umgang mit Grünschnitt oder privaten 

Lagerfeuern, Anwesenheitszeiten der Bürgerpolizei oder öffentlichen Schiedsstel-

len, aber auch Stellenausschreibungen der Gemeindeverwaltung finden auf diesen 

Seiten Platz. Da diese Informationen über die reine Veröffentlichung von Satzun-

gen, Verordnungen oder Hinweisen und Warnungen öffentlicher Stellen hinaus-

gehen, wurden sie von Seiten der Herausgeber sehr sauber vom amtlichen Teil 

getrennt und unter dem Kapitel „Aktuelles“ veröffentlicht. Dies gilt auch für die 

hier angesiedelten zusammenfassenden Berichterstattungen über die abgehaltenen 

Gemeinderatssitzungen, die jedoch nicht in jeder Ausgabe enthalten sind. 

All diese Themen haben unmittelbaren Ortsbezug zur Gemeinde, sind im 

gemeindlichen Zusammenleben unstrittig von allgemeinem Interesse und damit 

eindeutig unter den Begriff der „Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ zu 

subsumieren, deren Veröffentlichung in Amtsblättern ausdrücklich 

zugelassenist.
148

 

Größere, bebilderte Artikel wie in der September Ausgabe 2019 zum 20-jährigen 

Jubiläum des Weinböhlaer Zentralgasthofes (Anlage B4) bilden im Hinblick auf 

die kurzen, auf aktuelle Informationen beschränkten vorgenannten Artikel, eine 

                                                 
147Vgl. § 11 Abs. 1 S. 1 SächsGemO i.V.m. BVerfG, BVerfGE 79, 129, Juris, Rn. 59;Gersdorf, Staatliche 

Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S. 296, 297. 
148 Vgl. BVerfG, BVerfGE 79, 127, Juris, Rn.59; BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 25 sowie die gesetzliche Ver-

pflichtung der Einwohnerinformation durch die Gemeinden aus § 11 Abs. 1 und 2 SächsGemO. 
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Ausnahme. Der mehr als drei Seiten lange Artikel enthält nicht nur aktuelle In-

formationen, sondern resümiert die gesamte Bau- und Planungsphase des am 26. 

März 1999 eingeweihten, bekanntesten Bauwerkes der Gemeinde und erinnert 

daher an einen typischen Lokalzeitungsartikel. Dennoch ist die lokale Ortsbezo-

genheit und die Funktion des Gasthofes als „Weinböhlaer Indentifikationsobjekt“, 

mit seiner unumstrittenen Verwurzelung in der örtlichen Gemeinschaft
149

 in die-

sem Fall derart groß, dass es zusammen mit dem bestehenden allgemeinen Inte-

resse am bedeutendsten Veranstaltungshaus der Gemeinde ausreicht, um auch 

diese Berichterstattung als Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft, der zulässi-

gen öffentlichen Berichterstattung zuzuordnen. 

6.2.2.3 Veranstaltungen in und um Weinböhla 

In acht der neun Ausgaben schließt sich dem Kapitel „Aktuelles“, das Kapitel 

„Veranstaltungen“ oder auch „Zentralgasthof/Veranstaltungen“ an. In diesem eine 

Seite umfassenden Kapitel werden Veranstaltungen in der Gemeinde angekündigt. 

Diese Arrangements werden dabei fast ausschließlich von privaten Vereinen oder 

Veranstaltern ausgerichtet. Den Gemeinden steht es grundsätzlich zu, über geplan-

te Veranstaltungen zu berichten, bei denen Gemeindeorgane federführend beteiligt 

sind
150

, was im Falle der allgemeinen Veranstaltungshinweise durch deren private 

Organisation eindeutig nicht gegeben ist. 

Im Falle der Hinweise auf die Veranstaltungen im Zentralgasthof Weinböhla fällt 

die Beurteilung jedoch anders aus. Die Zentralgasthof GmbH ist der alleinige Be-

treiber des Veranstaltungshauses und Organisatorin sämtlicher dort abgehaltener 

Veranstaltungen. An dieser GmbH hält die Gemeinde Weinböhla sämtliche Antei-

le. Nach Auskunft der Geschäftsführerin Frau Susann Wolf obliegt der Gemeinde 

damit die Kontrollhoheit hinsichtlich der Auswahl und Durchführung der geplan-

ten Veranstaltungen. Wegen dieser Möglichkeit der maßgeblichen Einflussnahme 

durch Gemeindeorgane ist eine Ankündigung der Veranstaltungen im Amtsblatt 

dahingehend auch als zulässig anzusehen. 

                                                 
149Vgl. BVerfG, BVerfGE 79, 127, Juris, Rn.59. 
150 Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 03.05.2017, 4 U 160/16, Juris, Rn. 356. 
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6.2.2.4 „Senioren/Kirche/Informationen/Kinder/Vereine“ 

Kurzberichte und Terminankündigungen der ortsansässigen Altenpflegeheime und 

Seniorengruppen in der Gemeinde sind von partiellem gesellschaftlichen Interes-

se, stellen aber keinen zulässigen Gegenstand gemeindlicher Öffentlichkeitsarbeit 

dar.
151

 

Die Mitteilungen der Evangelisch-Lutherischen St. Martins Kirchgemeinde 

Weinböhla, welche unter dem Kapitel „Kirche“ veröffentlicht werden, stellen 

ebenfalls Berichte beziehungsweise Ankündigungen zu gesellschaftlichen Ereig-

nissen dar, welche das Gebot der Staatsferne inhaltlich überschreiten.
152

 Dabei 

werden nicht nur Termine von Veranstaltungen veröffentlicht, sondern auch in 

kurzen Artikeln über kirchliche Projekte und Veranstaltungen informiert und im 

Nachgangdarüber berichtet. Unter Berücksichtigung dessen, dass die Kirchge-

meinde in Weinböhla ein eigenes Blatt namens „Kirchennachrichten“ verteilt, in 

dem sowohl über bevorstehende Veranstaltungen informiert, als auch über ver-

gangene Veranstaltungen berichtet wird, kann die unzulässige Berichterstattung 

im Amtsblatt auch nicht mit fehlenden, anderweitig zur Verfügung stehenden 

Veröffentlichungsmedien der Kirche legitimiert werden. 

Die sich anschließenden Kapitel „Kinder“ und „Vereine“ berichten ebenfalls 

unzulässigerweise über ausschließlich gesellschaftliche Ereignisse in der Gemein-

de. Die Berichterstattung über Themen wie „Sport, Kunst und Musik [ist aber] 

[…] keine Aufgabe der öffentlichen Verwaltung und kein [gestatteter] Gegenstand 

zulässiger gemeindlicher Öffentlichkeitsarbeit“.
153

 

Dazu kommt, dass die Berichte über Ereignisse in der „Volkssolidarität-

Ortsgruppe Weinböhla“ nicht durch eine gemeindeeigene Organisation, sondern 

im Fall der Volkssolidarität, durch einen bundesweit agierenden Sozial- und 

Wohlfahrtsverband, der in Weinböhla lediglich eine Ortsgruppe unterhält, ausge-

übt werden. Bei Artikeln wie in der April-Ausgabe „Die Volkssolidarität Orts-

gruppe Weinböhla berichtet“ (Anlage B5), in der ein gemeinsames Mittagessen 

der Mitglieder in einem Weinböhlaer Restaurant thematisiert wird, ist sogar ein 

gesellschaftliches Interesse an sich fraglich, da der Artikel beispielsweise keiner-

                                                 
151 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 38; Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 4/2016, S. 297. 
152 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 38; Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 4/2016, S. 297. 
153Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 38; vergleichend bezugnehmend auf Gersdorf, Staatliche Kommunikati-

onstätigkeit, AfP 04/2016, S. 297.und Müller-Franken, Gefährdung der Pressefreiheit, K&R 2018, S. 73,76. 
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lei Informationen über die Arbeit der Ortsgruppe oder sonstige informierende 

Elemente enthält und stattdessen zur Nudelherstellung in einem Restaurant aus-

führlich Stellung nimmt. Die Veröffentlichung derartiger Berichte ist typische 

Aufgabe der lokalen Privatpresse
154

 und nicht die eines kommunalen Amtsblatts. 

Auch hinsichtlich des im Kapitel „Kinder“ regelmäßig berichtenden „KIZ-Treff 

Weinböhla“ fehlt der Bezug zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch die 

Gemeinde Weinböhla. Zwar arbeiten das Coswiger Kinderzentrum e.V., welche 

den „KIZ-Treff“ betreibt, und die Gemeinde Weinböhla in einigen Projekten zu-

sammen, unterstützt die Gemeinde den Verein bei Veranstaltungen in Weinböhla 

zum Teil auch durch Spenden, dennoch handelt es sich hierbei um keine öffentli-

che Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde. 

Die Beiträge der bedeutendsten Sportvereine in Weinböhla (HSV Weinböhla, TuS 

Weinböhla und 1. TC Weinböhla 1994) sind wie eingangs beschrieben ebenfalls 

grundsätzlich unzulässig, da Berichterstattung sowohl über durchgeführte Sport-

veranstaltungen in der Gemeinde, wie auch über Einzelerfolge oder Misserfolge 

einzelner Mannschaften beziehungsweise Spieler, aber auch Danksagungen an 

besonders engagierte Vereinsmitglieder, den Bereich der öffentlichen Aufgaben-

wahrnehmung der Gemeinde nicht tangieren und damit ausschließlich gesell-

schaftliche Inhalte darstellen und deren Veröffentlichung in einem kommunalen 

Amtsblatt unzulässig sind.
155

 

6.2.3 Anzeigenteil 

In den überprüften Ausgaben enthält jedes monatliche Amtsblatt durchschnittlich 

5,45 Seiten Anzeigen. Dieser Anzeigenteil ist mit dem restlichen Amtsblatt ver-

bunden, jedoch als solcher explizit ausgewiesen. Ein generelles Verbot für die 

Aufnahme von Anzeigen in gemeindliche Amtsblätter besteht nicht, soweit die 

Anzeigenschaltung eine untergeordnete Rolle in der Gesamtbetrachtung ein-

nimmt.
156

 Da die Verteilung des Amtsblattes in Weinböhla kostenlos erfolgt, ist 

die Unterhaltung eines wirtschaftlichen Unternehmens für das Anzeigengeschäft 

der Gemeinde, zur Teilfinanzierung beziehungsweise Kostendeckung der Heraus-

                                                 
154 Vgl. Müller-Franken, Gefährdung der Pressefreiheit K&R 2018, 73, 76; Waldhoff, Kommunikationsrecht: 

Staatsferne der Presse bei gemeindlichen Publikationen, JuS 7/2019, S. 734. 
155 BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 38; Gersdorf, Staatliche Kommunikationstätigkeit, AfP 04/2016, S. 297, 300; 

Müller-Franken, Gefährdung der Pressefreiheit, K&R 2018, S. 73,76. 
156 Vgl. BGH, GRUR 1973, 530, S. 531, Rn.15, 16. 
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gabe des Amtsblattes, zulässig, da mit diesem grundsätzlich ein öffentlicher 

Zweck im Sinne des § 11 SächsGemO verfolgt wird.
157

 Die dabei erzielten Ein-

nahmen sollten aber im Hinblick auf einen ausgeglichenen, sparsamen Gemeinde-

haushalt
158

 die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verteilung des Amts-

blattes nicht übersteigen. Seitens der Verordnung des SMI zur Durchführung der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen besteht aber für den Anzeigenteil 

keine explizite rechtliche Einschränkung, sodass die Gemeinden in der Ausgestal-

tung ihrer Anzeigenteile durchaus Spielräume haben.  

In den vorliegenden Ausgaben der Gemeinde Weinböhla, ist es allein hinsichtlich 

des durchschnittlich 0,4 Seiten größeren Umfangs im Vergleich zum amtlichen 

Teil (durchschnittlich 5,05 Seiten) fraglich, ob die Anzeigenschaltung lediglich 

den, vom BHG geprägten Begriff des „fiskalisch motivierten Randnutzens“
159

, 

verfolgt. 

6.3 Gesamtbetrachtung und Einschätzung unter Maßgabe der 

gewonnenen Erkenntnisse 

Das „Mitteilungs- und Amtsblatt der Gemeinde Weinböhla“ stellt in der zusam-

menfassenden Gesamtbetrachtung ein gemeindliches Amtsblatt dar, welches den 

Anforderungen an eine zulässige staatliche Öffentlichkeitsarbeit größtenteils ent-

spricht. 

Um eine Gefährdung des Instituts der Presse und einen somit einhergehender Ver-

stoß gegen das aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 GG abzuleitende Gebot der Staats-

ferne annehmen zu können, müsste das Gemeindeblatt den Erwerb einer klassi-

schen, privat verlegten Zeitschrift entbehrlich machen.
160

 Die in den vorliegenden 

Amtsblättern enthaltenen Artikel überschreiten zwar hinsichtlich der Kirchen- und 

Vereinsnachrichten den grundsätzlich zulässigen Inhalt kommunaler Pressepro-

dukte, die Inhalte sind jedoch nicht derart allgemeinpolitischer oder allgemeinge-

sellschaftlicher Natur, dass sie dem Amtsblatt einen „pressesubstituierenden Ge-

samtcharakter“
161

 geben. Dafür ist die entsprechende Ortsbezogenheit in den Arti-

                                                 
157 Vgl. BGH, GRUR 1973, 530, S. 531, Rn.16 i.V.m. § 94a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SächsGemO. 
158 Vgl. § 72 Abs. 1 S. 1 und 2 sowie Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 SächsGemO. 
159 BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 41. 
160 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 40. 
161 OLG Stuttgart, Urteil vom 29.05.2019, 4 U 180/17, Juris, Rn. 101. 
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keln zu stark ausgeprägt und macht so eine überörtliche Informationsbeschaffung 

aus den Amtsblättern allein unmöglich. 

Trotz der Feststellung, dass die Ausgaben nur durchschnittlich 25,25% amtliche 

Informationen enthalten, stützt sich auch der redaktionelle Teil in den meisten 

Ausgaben überwiegend auf Sachinformationen, die tatsächlich dem klassischen 

gemeindlichen Aufgabenbereich entstammen.
162

 Solange mittels der veröffent-

lichten Beiträge das Ziel verfolgt wird, sowohl das politische, das rechtliche, als 

auch das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde offen und verständlich nach au-

ßen hin darzustellen, ist auch die teilweise verwendete presseähnliche Aufma-

chung mit Bildern, Grafiken, stark hervorgehobenen Überschriften und dem spal-

tenmäßigen Textaufbau zulässig.
163

 Einzig die, dieses Layout ebenfalls verwen-

denden, Kirchen- und Vereinsnachrichten sind explizit als unzulässig zu 

beanstanden, sorgen aber in einer Gesamtbetrachtung sowohl wegen ihres Um-

fangs, als auch hinsichtlich ihres lediglich monatlichen Erscheinungszyklus nicht 

für eine Überlagerung hinsichtlich der zulässigen Inhalte. Selbst unter der An-

nahme, Leserseien ausschließlich am gemeindlichen Vereinsleben interessiert, 

stellte das Amtsblattkeine gleichwertige Alternative für den Kauf privatverlegter 

Lokalzeitungen dar, um sich aktuell über Vereinsgeschehnisse zu informieren. 

Auf Farbdruck, Kommentare, Leserbriefe, Glossen und andere typisch Elemente 

einer pressemäßigen Illustration, verzichtet das Amtsblatt gänzlich und ist für den 

Leser so auch problemlos als Erzeugnis der Gemeinde Weinböhla, von Erzeugnis-

sen privater Presseverlage zu unterscheiden.
164

 Im Gegensatz zu richterlich bean-

standeten Amtsblättern wie im Fall des Crailsheimer Stadtblatts (wöchentlicher 

Erscheinungsrhythmus), erscheint das Weinböhlaer Amtsblatt auch nur einmal im 

Monat, was eine subsidiäre Wirkung auf die hiesige Lokalzeitung (Anm. Sächsi-

sche Zeitung), welche täglich erscheint, auf null reduziert. 

Außerdem wird erkennbar, dass die Verantwortlichen für die Herausgabe des 

Amtsblatts, die Thematik hinsichtlich einer unzulässigen staatlichen Einflussnah-

me auf die öffentliche Meinungsbildung und die einhergehende sorgfältige Über-

                                                 
162 Vgl. BGH GRUR 2019, 189, Rn. 56. 
163 Vgl. Münch/Kunig, Grundgesetz- Kommentar, Art. 5 Rn. 43; Kahl/Waldhoff/Walter/Degenhart, Kom-

mentar zum GG, Art. 5 Abs. 1 und 2 Rn. 253; Merten/Papier, Handbuch Grundrechte, § 104 Rn. 36; zitiert 

nach BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 37. 
164 Vgl. Maunz/Dürig/Grabenwärter, GG, Art. 5 Abs. 1 Rn. 376; zitiert nach BGH , GRUR 2019, 189, Rn. 36. 
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prüfung der zu veröffentlichenden Inhalte bereits beachten. Dies wird durch eine 

Stellungnahme in der Juni-Ausgabe, im Kapitel „Informationen“ deutlich (Anlage 

B6). Darin werden die Leser und Autoren darauf hingewiesen, dass einzureichen-

de Artikel einen Ortsbezug aufweisen müssen, sachlich verfasst und nicht in Form 

von Kommentaren oder Leserbriefen in irgendeiner Art und Weise persönliche 

Meinungen verbreiten dürfen. Auch kommerziell motivierte Artikel und Beiträge 

von politischen Organisationen oder politischen Entscheidungsträgern werden laut 

diesem Hinweis nicht veröffentlicht. 

Zwar wird dadurch erkennbar, dass die durch die Rechtssprechung der letzten 

Jahre geprägten Grundsätze in der Praxis der Gemeinden schon Anwendung fin-

den, im Beispiel der Gemeinde Weinböhla sogar nach außen hin dargelegt wer-

den, im Zweifelsfall aber weiterhin zu große Interpretationsspielräume in der Aus-

legung der geltenden Normen bestehen und ausgenutzt werden. Dies wird gerade 

im Hinblick auf die Frage, ob der vorhandene Ortsbezug für die Annahme einer 

Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft ausreicht
165

, einzelne Inhalte tatsäch-

lich zum öffentlichen Aufgabenbereich gehören und ob der Einsatz von Anzei-

genschaltungen in der Gesamtbetrachtung noch angemessen erscheint, besonders 

deutlich. 

7 Conclusio – Ausblick in die Zukunft / Konsequenzen 

An der Tatsache, dass es den Gemeinden gestattet ist und auch weiterhin gestattet 

sein muss, mittels objektiv informierenden klassischen Amtsblättern an der öffent-

lichen Meinungsbildung teilzunehmen, ändert auch das intensiv untersuchte Urteil 

des BGH zum Crailsheimer Stadtblatt nichts. Ob jedoch durch einen ergänzten 

redaktionellen Teil im Amtsblatt, eine staatliche Kompetenzüberschreitung vor-

liegt, muss aus verfassungsrechtlich und kompetenzrechtlich klar definierten 

Rahmenbedingungen einheitlich abzuleiten sein. Bisher ermöglichen diese ledig-

lich eine Definition zulässiger staatlicher Öffentlichkeitsarbeit. Handelt es sich bei 

dem strittigen Amtsblatt jedoch nicht um ein solch klar pressemäßig aufbereitetes 

Amtsblatt, wie das der Stadt Crailsheim, welches ohne jeden Zweifel sowohl hin-

sichtlich des Inhaltes, als auch der Aufmachung einer regulären Tageszeitung ent-

spricht
166

, ist auch nach der Befassung des BGH´s mit der Thematik, keine ein-

                                                 
165 Vgl. BVerfG, BVerfGE 79, 127, Juris, Rn.59. 
166 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 42ff. 
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heitliche gesetzliche Abgrenzung für staatliche Kompetenzüberschreitungen auf 

dem Gebiet der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit möglich. 

Die bestehenden Vorschriften ermöglichen zwar ein wettbewerbsrechtliches Vor-

gehen der privaten Presseverlage gegen die Kommunen, was durch die Einord-

nung des Gebots der Staatsferne als Marktverhaltensregelung
167

 zu einem zumin-

dest wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch führen kann, zeigen aber zu-

gleich auch die Unschärfe und Grauzonen in der Formulierung zulässiger Inhalts- 

und Aufmachungsmerkmale im Verfassungs- und Kompetenzrecht auf. Diese 

müssten durch eine Befassung des Bundesverfassungsgerichts mit der Problema-

tik grundsätzlich geklärt werden.
168

 

Eingriffe der öffentlichen Hand in das grundgesetzlich verankerte Postulat der 

Staatsferne der Presse müssen weiterhin in einer umfangreichen, langwierigen 

Einzelfallprüfung, unter Beachtung verschiedenster Rechtsgebiete, untersucht 

werden.
169

 Eine leicht verständliche, nachvollziehbare Regelung wäre aber not-

wendig, um es den verantwortlichen Herausgebern der Kommunen zu ermögli-

chen, ihre Amtsblätter in zulässiger Art und Weise zu gestalten, ohne weiterhin 

Gefahr zu laufen, mit privaten Presseverlagen in Auseinandersetzungen zu gera-

ten. Dass die Thematik mittlerweile auch bei kleineren Gemeinden eine wichtige 

Rolle spielt, wurde beispielsweise auch bei der Überprüfung des Amtsblattes der 

Gemeinde Weinböhla deutlich.
170

 

Das Urteil des BGH´s schafft dennoch in vielen Bereichen sowohl hinsichtlich der 

Art der Aufmachung, als auch des verwendeten Inhalts Klarheiten, die künftig in 

kommunalen Amtsblättern Einzug halten werden. Auf ein presseähnliches Layout 

mit starker Bebilderung, großen fett gedruckten Überschriften und der Verwen-

dung von Kommentaren und Leserbriefen wird man künftig genauso verzichten, 

wie auf meinungsbildende Artikel oder Berichte mit Inhalten, die deutlich über 

die örtlichen Grenzen der Gemeinden hinaus gehen.
171

 Auch die Vereins- und 

Kirchennachrichten werden wohl künftig nicht mehr im bisher bekannten Umfang 

Einzug in die Amtsblätter finden. Dies ist fortan wohl aber einer der größten 

                                                 
167 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 17. 
168 Kohn, Die Amtsblattentscheidung des BGH, NVwZ 16/2019, S. 1181. 
169 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 35. 
170 Siehe Information der Herausgeber an die Leserschaft, über Grenzen der inhaltlichen Berichterstattung in 

der Juni Ausgabe des Amtsblattes Weinböhla (siehe Pkt. 6.3; S.42f. dieser Arbeit). 
171 Vgl. BGH, GRUR 2019, 189, Rn. 36, 41. 



44 
 

Streitpunkte in den Auseinandersetzungen zwischen Kommunen und privaten 

Presseverlagen, denn die meisten Vereine haben im Gegensatz zu den meisten 

Kirchgemeinden, kein eigenes Informationsmedium für die Berichte über das 

Vereinsleben, was dazu führen wird, dass vor allem kleinere Vereine kaum noch 

mediales Interesse erwecken und somit neue Mitglieder gewinnen können. Für 

viele Leser sind die Vereinsnachrichten auch der entscheidende Grund, überhaupt 

noch Amtsblätter zu lesen. Ein Verbot derartiger Nachrichten könnte den Bedeu-

tungsverlust dieser Erzeugnisse künftig so unter Umständen noch weiter verstär-

ken. 

Bei all den möglichen negativen Aussichten, darf die verfolgte Grundintention für 

die getroffenen Entscheidungen nicht aus den Augen verloren werden. Die staatli-

che Öffentlichkeitsarbeit ist in sachlich informierender Art und Weise weiterhin 

zweifelsohne wichtig, darf aber das grundrechtlich geschützte Institut der freien 

Presse unter keinen Umständen untergraben oder obsolet machen. Denn nur eine 

staatsfreie, plurale Presselandschaft ermöglicht auch eine durch inhaltliche Ver-

schiedenheit geprägte und vom Volk ausgehende kritische, öffentliche Meinungs-

bildung und ist damit der Grundstein und der Motor für einen funktionierenden, 

sich weiterentwickelnden, freiheitlich demokratischen Staat wie Deutschland. 

 



IV 
 

Anlageverzeichnis 

 

Anlage 1 – Aufbaugliederung der Weinböhlaer Amts- und Mitteilungsblätter der Ausgaben 

April 2019 – Dezember 2019 ................................................................................................ V 

Anlage 2 – B1 ....................................................................................................................... VI 

Anlage 3 – B2 ...................................................................................................................... VII 

Anlage 4 – B3 .................................................................................................................... VIII 

Anlage 5 – B4 ....................................................................................................................... IX 

Anlage 6 – B5 ........................................................................................................................ X 

Anlage 7 – B6 ....................................................................................................................... XI 

 



V 
 

Anlage 1 – Aufbaugliederung der Weinböhlaer Amts- und Mitteilungsblät-

ter der Ausgaben April 2019 – Dezember 2019 

 

Verteilung der enthaltenen Inhalte in den Mitteilungs- und Amtsblättern der Monate April bis 

Dezember 2019, der Gemeinde Weinböhla 

 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19 

Anzeigenteil 

Redaktioneller Teil 

Amtlicher Teil 



VI 
 

Anlage 2 – B1 

 

  



VII 
 

Anlage 3 – B2 

 

  



VIII 
 

Anlage 4 – B3 

 

  



IX 
 

Anlage 5 – B4 

 

  



X 
 

Anlage 6 – B5 

 



XI 
 

Anlage 7 – B6 

 



VII 
 

Rechtsquellenverzeichnis 

 

Gesetze 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03. März 2010 (BGBl. I S. 254), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

18. April 2019 (BGBl. I S. 466) geändert worden ist. 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 

Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 09. 

Dezember 2019 (BGBl. I S. 2146) geändert worden ist. 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 

Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigtenFassung, das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1546) geän-

dert worden ist. 

Kommunalwahlgesetz(KomWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 2018 

(SächsGVBl. S. 298), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. Juli 2019 

(SächsGVBl. S. 542) geändert worden ist. 

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. 

März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 02. 

Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) geändert worden ist. 

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) vom 03. April 1992 (SächsGVBl. S. 

125), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. 

S. 358) geändert worden ist. 

Rechtssprechungsverzeichnis 

 

BGH, Urteil vom  22.09.1972, I ZR 73/71, GRUR 1973, 530, Crailsheimer Stadtblatt 

BGH, Urteil vom 20.02.1986, I ZR 149/83, GRUR 1986, 615, Reimportierte 

Fahrzeuge 

BGH, Urteil vom 09.07.2002, KZR 30/00, GRUR 2003, 77, Fernwärme für Börnsen 

BGH, Urteil vom  23.10.2003, I ZR 64/01, GRUR 2004, 346, Rechtsanwaltsgesell-

schaft 



VIII 
 

BGH, Urteil vom  26.01.2006, I ZR 83/03, GRUR 2006, 428, Abschleppkosten-Inkasso 

BGH, Urteil vom  02.12.2009, I ZR 152/07, GRUR 2010, 654, Zweckbetrieb 

BGH, Urteil vom  15.12.2011, I ZR 129/10, GRUR 2012, 509, Einkauf Aktuell 

BGH, Urteil vom 08.10.2015, I ZR 225/13, GRUR 2016, 513, Eizellspende 

BGH, Urteil vom 
01.12.2016, I ZR 143/15, GRUR 2017, 641, Zuzahlungsverzicht bei 

Hilfsmitteln 

BGH, Urteil vom  26.01.2017, I ZR 207/14, GRUR 2017, 422, ARD-Buffet 

BGH, Urteil vom  27.01.2017, I ZR 162/15, GRUR 2018, 196, Eigenbetrieb Friedhöfe 

BGH, Urteil vom  

BGH, Urteil vom  

02.03.2017, I ZR 194/15, GRUR 2017, 537, Konsumgetreide 

30.04.2015, I ZR 13/14, GRUR 2015, 1228, Tagesschau-App 

BGH, Urteil vom  20.12.2018, I ZR 112/17, GRUR 2019, 189, Crailsheimer Stadtblatt 

BVerfG 15.01.1958, 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 

BVerfG 02.03.1977, 2 BvE 1/76, BVerfGE 44, 125 

BVerfG 23.11.1988, 2 BvR 1619/83, 2 BvR 1628/83, BVerfGE 79, 127 

BVerfG 09.01.2007, 1 BvR 1949/05, NVwZ 2007, 1420 

BVerfG 16.12.2014, 2 BvE 2/14, BVerfGE 138, 102 

BVerfG 05.08.1966, 1 BvR 586/62, 1 BvR 610/63, 1 BvR 512/64, BVerfGE 

20, 162 

BVerfG 23.02.1983, 2 BvR 1765/82, BVerfGE 63, 230 

LG Dortmund, Urteil 

vom 

08.11.2019, 3 O 262/17, Juris (Dok.nr. JURE190015022) 

LG Ellwangen, Urteil 

vom 

28.07.2016, 10 O 17/16, BeckRS 2016, 134829 



IX 
 

LG Ellwangen, Urteil 

vom  

25.08.2017, 10 O 19/17, BeckRS 2017, 157349 

OLG Stuttgart, Urteil 

vom 

05.08.2010, 2 U 53/10, Juris (Dok.nr. JURE110015494) 

OLG Stuttgart, Urteil 

vom  

27.01.2016, 4 U 167/15, Juris (Dok.nr. JURE160005252) 

OLG Stuttgart, Urteil 

vom  

03.05.2017, 4 U 160/16, Juris (Dok.nr. KORE203762019) 

OLG Stuttgart, Urteil 

vom 

29.05.2019, 4 U 180/17, Juris (Dok.nr. JURE190009638) 

VG Hannover, 

Beschluss 

vom  

22.09.2019, GB 5193/18, Juris (Dok.nr. 190000889) 

 

Verwaltungsanweisungen 

 

- Erlass des Ministers des Inneren des Landes Baden-Württembergsvom 16. August 

1967 

Literaturverzeichnis 

Kommentare 

- Kahl, Wolfgang/Waldhoff, Christian/Walter, Christian/Degenhart, Christoph , Bonner 

Kommentar zum Grundgesetz, Stand 01. Juli 2017, Heidelberg, C.F. Müller 

- Köhler, Helmut/Bornkamm Joachim/Feddersen Jörn, Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb-Kommentar, 36. Auflage, 2018, München, Beck-Verlag 

- Kremmer, Horst, „Die rechtliche Problematik des kommunalen Pressewesens“, 1980, 

Bochum, Kube 

- Kühling, Jürgen, BeckOK-InfoMedienR, Stand 01.02.2018, Artikel 5 GG, Rn. 54 

- Kunze, Richard/Schmidt, Carl, Gemeindeordnung für Baden-Württemberg-

Kommentar, 4. Auflage, 2014, Stuttgart, Kohlhammer-Verlag 

- Maunz, Theodor/Dürig, Günter/Grabenwarter, Christoph (Herausgeber), Grundgesetz-

Kommentar, Stand Januar 2018, Band 1, München, Beck Verlag 

- Merten, Detlef/Papier, Hans-Jürgen , Handbuch der Grundrechte – in Deutschland und 

Europa, Band IV, 2011,Heidelberg, C.F. Müller 

- Ohly, Ansgar/Sosnitza, Olaf, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb-Kommentar, 

7. Auflage, 2016, München, Beck-Verlag 

- Sachs, Michael (Herausgeber), Grundgesetz, 8. Auflage 2018, München, Beck Verlag 



X 
 

- von Münch, Ingo/Kunig, Philip, Grundgesetz-Kommentar, 6. Auflage, 2012, Mün-

chen, Beck-Verlag 

Zeitschriften 

- Alexander, Christian, „Anmerkung zu einer Entscheidung des BGH, Urteil vom 

20.12.2018 (I ZR 112/17), NJW 11/2019, S. 770. 

- Degenhart, Christoph, „Marktverhaltensregeln im Wettbewerb der Medien“, AfP-

Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht 03/2018, S. 189-196. 

- Degenhart, Christoph, „Staatspresse in der Informationsgesellschaft“, AfP-Zeitschrift 

für Medien- und Kommunikationsrecht 03/2009, S. 207-215. 

- Gersdorf, Hubertus, „Staatliche Kommunikationstätigkeit“, AfP-Zeitschrift für Medi-

en- und Kommunikationsrecht 04/2016, S. 293-301. 

- Katz, Alfred, „Lokalzeitungen und/oder Amtsblätter? – Zulässigkeit und Grenzen 

kommunaler Berichterstattung“, DÖV April 2019 Heft 7, S. 261-271. 

- Köhler, Helmut, „Die UWG-Novelle 2008“, WRP 2009 Heft 2, S.109-117 

- Köhn, Joachim, „Die Amtsblattentscheidung des BGH und ihre Folgen für die kom-

munale Praxis“, NVwZ 16/2019, S. 1178- 1181. 

- Müller-Franken, Sebastian, „Die Verfassungsgarantie der Freiheit der Presse und pres-

seähnliche Betätigung von Gemeinden“, AfP-Zeitschrift für Medien- und Kommuni-

kationsrecht 02/2019, S. 103-113. 

- Müller-Franken, Sebastian, „Gefährdung der Pressefreiheit durch öffentlich-rechtliche 

presseähnliche Angebote“, K&R 2018, S. 73-79. 

- Ricker, Reinhart, „Die verfassungsrechtliche Problematik der staatlichen, insbesonde-

re der kommunalen Pressepublikation, AfP 1981, S. 320ff. 

- Schoch, Friedrich, „Kommunales Amtsblatt und Lokalpresse im Konflikt“, AfP-

Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht 02/2019, S. 93-103. 

- Waldhoff, Christian, „Kommunalrecht: Staatsferne der Presse bei gemeindlichen Pub-

likationen“, JuS 07/2019, S. 733-734. 

 

Internetquellen 

- https://omsels.info/uwg-einfuehrung , Der Online-Kommentar zum Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb, Dr. Hermann-Josef Omsels, aufgerufen am 23.01.2020, 13:37 

Uhr. 

- https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/lg-dortmund-internet-auftritt-der-stadt-dortmund-

darf-kein-presseaehnliches-informationsangebot-enthalten , RSW Beck, Artikel vom 

11. November 2019 zum Urteil des LG Dortmund vom 08.11.2019 – 3 O 262/17, auf-

gerufen am 10.02.2020, 17:34 Uhr. 

- https://wettbewerbszentrale.de/de/recht/nationales/ueberblick , Offizielle Website der 

Wettbewerbszentrale Deutschland, aufgerufen am 23.01.2020, 16:01 Uhr. 

- https://www.jilster.de/layout-gestalten/, aufgerufen am 21.02.2020, 11:00 Uhr. 

- https://www.journalistikon.de/selbstkontrolle/, Achim Baum, Selbstkontrolle, 

10.05.2016, aufgerufen am 01.02.2020, 15:47 Uhr (mit Verweis auf Baum, Achim, 

„Lernprozess und Interessenkonflikt. Die freiwillige Selbstkontrolle der Presse dient 

der ganzen Gesellschaft“ in Baum, Achim/Langenbucher, Wolfgang R./Pöttker, 

Horst/Schicha, Christian, „Handbuch Medienselbstkontrolle“, 2005, Wiesbaden, VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, S. 117-129). 

- https://www.omsels.info/die-verbote-oder-was-darf-ich-nicht/m-4-nr-11-uwg/2-

grundlagen/amarktverhaltsregeln , Der Online-Kommentar zum Gesetz gegen den un-

https://omsels.info/uwg-einfuehrung
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/lg-dortmund-internet-auftritt-der-stadt-dortmund-darf-kein-presseaehnliches-informationsangebot-enthalten
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/lg-dortmund-internet-auftritt-der-stadt-dortmund-darf-kein-presseaehnliches-informationsangebot-enthalten
https://wettbewerbszentrale.de/de/recht/nationales/ueberblick
https://www.jilster.de/layout-gestalten/
https://www.journalistikon.de/selbstkontrolle/
https://www.omsels.info/die-verbote-oder-was-darf-ich-nicht/m-4-nr-11-uwg/2-grundlagen/amarktverhaltsregeln
https://www.omsels.info/die-verbote-oder-was-darf-ich-nicht/m-4-nr-11-uwg/2-grundlagen/amarktverhaltsregeln


XI 
 

lauteren Wettbewerb, Dr. Hermann-Josef Omsels, aufgerufen am 27.01.2020, 20:38 

Uhr. 

- https://www.saloodo.com/de/logistik-lexikon/ware/ , Tochterunternehmen der Deut-

schen Post DHL Group, aufgerufen am 23.01.2020, 17:13 Uhr. 

- https://www.weinboehla.de/weinboehla/content/8/20120608083929.asp, Offizielle 

Website der Gemeinde Weinböhla, Amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2019, aufge-

rufen am 02.02.2020, 18:09 Uhr. 

 

https://www.saloodo.com/de/logistik-lexikon/ware/
https://www.weinboehla.de/weinboehla/content/8/20120608083929.asp
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- Eidesstaatliche Versicherung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die Diplomarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, alle Ausführungen, die anderen 

Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und die Ar-

beit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungs-

leistung war. Die gedruckte und die digitalisierte Form der Diplomarbeit sind identisch. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Ort/Datum, Unterschrift des Verfassers 


